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Einladung

zur Sitzung des

Stadtrates

am Montag, den 25.09.2023 um 15:00 Uhr

Ort: Max-Reger-Halle (Gustl-Lang-Saal)

Tagesordnung:

1 Genehmigung der Niederschriften vom 24.07.2023 und 23.08.2023

2 Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung getroffener Beschlüsse

3 Gegenstände aus dem Bau- und Planungsausschuss

3.1 Änderung der Stellplatzsatzung der Stadt Weiden i.d.OPf. (StS) vom 27.12.2019

3.2 Neufassung der Windpotenzialanalyse und des Beteiligungskonzepts

4 Budgetbericht für das 2. Quartal 2023

5 Erstmalige Durchführung einer aufsuchenden Energieberatungskampagne

6 Förderung des Hospiz- und Palliativversorgungsnetzwerks Nordoberpfalz im Jahr 2024

7 Anerkennung des Deutschlandtickets im Stadtbus Weiden bis zum 31.12.2023

8 Anträge aus der Stadtratssitzung vom 24.07.2023

8.1 Antrag Bündnis 90/Die Grünen vom 21.06.2023
Prüfung einer möglichen Nutzung des Bundes-Förderprogramms "Anpassung urbaner
Räume an den Klimawandel"

8.2 Antrag Bündnis 90/Die Grünen vom 26.06.2023.
Welche Möglichkeiten eröffnet die Reform des Straßenverkehrsgesetzes für Weiden?

9 Anfrage aus der Stadtratssitzung vom 24.07.2023

9.1 Anfrage des Herrn Stadtrat Schöner: "Gibt es in Weiden schon 5G-Sendemasten, wenn ja:
wo? Und wie ist der weitere Ausbau örtlich und zeitlich geplant? Wer entscheidet über die
Aufstellung?"

10 Anträge (neu)

10.1 Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 28.07.023;
Errichtung einer Bioabfall- und Reststoff-Vergärungsanlage - Beteiligung Stadt Weiden



Seite 2 von 2

10.2 Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 07.08.2023;
"Task Force Klimaschutz"

10.3 Antrag der Bürgerliste vom 08.08.2023
Muglhofer Gruppe

11 Anfrage (neu)

11.1 Anfragen von StR Rank zum Hitzeschutzkonzept und zur Stromausfallplanung

gez. Jens Meyer

Oberbürgermeister
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Informationsvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 1 - Zentrale Steuerung, Kultur, Schulen und Sport

Amt: Hauptamt

Erstelldatum: 17.08.2023

Vorlagen-Nr.: IV/141/2023

Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung getroffener Beschlüsse

Beratungsfolge:

Stadtrat 25.09.2023

Sachstandsbericht:

 Verhandlungsvergabe o. T. gem. § 12 UVgO
Lieferung von zwei Kastenwägen und einem LKW offener Kasten (Doppelkabine mit 3-
Seitenkipper)
Vergabenummer: 11/4-2023-Ze-10

Beschluss:

Der Zuschlag für den LKW Kastenwagen und den Kastenwagen mit Hochdach (Los 1 und Los 2) wird
an die Fa. IVECO Bayern GmbH, Dieselstr. 65, 90441 Nürnberg vergeben.

Der Auftrag für den LKW offener Kasten (Los 3) wird der Fa. RSZ Automobile Weiden GmbH & Co. KG,
Obere Bauscherstraße 16, 92637 Weiden erteilt.

 Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb gem. § 12 UVgO
Lieferung von Auftausalz für den Bauhof der Stadt Weiden i.d.OPf.
11/4-2023-Bm-09

Beschluss:

Der Auftrag für die Ausschreibung „Lieferung von Auftausalz für den Bauhof der Stadt Weiden i.d.OPf.“
wird wie folgt vergeben:

Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot der Fa. Salinity Deutschland GmbH, Köln

Anlagen:
Keine Anlage vorhanden
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Beschlussvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 6 - Bau- und Planungsdezernat

Amt: Bauverwaltungsamt

Erstelldatum: 10.08.2023

Vorlagen-Nr.: BV/263/2023

Änderung der Stellplatzsatzung der Stadt Weiden i.d.OPf. (StS) vom
27.12.2019, Stellplatzschlüssel für Studentenwohnheime und
Studentenwohnungen

Beratungsfolge:

Bau- und Planungsausschuss 21.09.2023

Stadtrat 25.09.2023

Sachstandsbericht:

Verringerung des Stellplatzschlüssels für Studentenwohnheime und Studentenwohnungen

Im Rahmen der Förderinitiative „Hightech Agenda Plus“ des Freistaats Bayern, mit welcher bundesweit in
die Technologieoffensive investiert wird, wurden auch der OTH Amberg-Weiden Fördermittel zur
Verfügung gestellt. Im Rahmen dessen entsteht am Campus derzeit ein neues Hörsaalgebäude. Neben
der infrastrukturellen Veränderung des Hochschulstandorts steigt auch die Anzahl an eingeschriebenen
Studierenden an. Im Studienjahr 2022/2023 zählte die Hochschule insgesamt 4.035 Immatrikulierte,
davon 2.532 am Standort in Weiden (Stand Juni 2023; Studienjahr 2021/22: 2409 Studierende, 2020/21:
2092 Studierende). Gleichzeitig spiegelt sich die Entwicklung zur internationalen Hochschule in den
Zahlen wieder. Dabei lag die Anzahl an ausländischen Studierenden im Studienjahr 2020/21 noch bei
„nur“ 660, 2021/22 bei 947 und im Studienjahr 2022/23 schon bei 1.146 Studierenden.

Dies zeigt, dass ein entsprechendes Unterkunftsangebot ausgeweitet bzw. geschaffen werden muss, um
den Studierenden genügend Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. Dabei bestimmt sich die Zahl
der notwendigen Stellplätze nach unserer Stellplatzsatzung, welche in Anlage 1, Nr. 1.5 den folgenden
Stellplatzschlüssel festlegt:

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze
1.5 Studentenwohnheime und geförderte

Studentenwohnungen
1 Stellplatz je 3 Betten, mindestens 3
Stellplätze bzw. 1 Stellplatz je 3
Wohnungen

Um die Schaffung von Wohnraum für Studierende zu erleichtern wird eine Reduzierung der Anzahl an
nachzuweisenden Stellplätzen, zumindest auf die Richtzahlen der Garagenstellplatzverordnung
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(GaStellV), vorgeschlagen. Gemäß GaStellV wird bei Studentenwohnheimen 1 Stellplatz je 5 Betten
(Nr. 1.6) gefordert.

Der Vergleich bayerischer Städte zeigt ein gemischtes Bild, wobei einige Hochschulstädte diesen
Schlüssel bereits in ihre örtlichen Bauvorschriften zur Stellplatznachweispflicht übernommen haben (z. B.
Kempten). Damit kommt der Stadt Weiden i.d.OPf. eine Vorreiterrolle in der Oberpfalz als attraktiver
Studentenwohnort zu.

Für die Verringerung des Weidener Stellplatzschlüssels spricht dabei, dass zur Nutzung des eigenen
Pkws durchaus ein breites Angebot an Alternativen besteht. So ist vom Hetzenrichter Weg aus
beispielsweise der Bahnhof fußläufig in ca. 25 Minuten (1,8 km) und mit dem Fahrrad in 10 Minuten zu
erreichen. Auch kann der ÖPNV genutzt werden. Zudem wird mit Start des Wintersemesters 2023/2024
ein Semesterticket für „mehr Flexibilität und Mobilität“ eingeführt (die Kosten betragen 90,00 € pro
Semester oder umgerechnet 15 Euro pro Monat). Das Ticket enthält u. a. alle Busse in den Landkreisen
Neustadt an der Waldnaab und Amberg-Sulzbach, sowie die jeweiligen Stadtbusse innerhalb von
Amberg und Weiden (und kann auch in der vorlesungsfreien Zeit genutzt werden, Quelle:
Pressemitteilung OTH Amberg-Weiden vom 03.05.2023).

Künftig soll zudem die Anwendung des niedrigeren Stellplatzschlüssels nicht auf die
„Studentenwohnheime und geförderten Studentenwohnungen“ beschränkt bleiben, sondern auch auf die
nicht geförderten Studentenwohnungen ausgeweitet wird.

Die Änderung der Anlage stellt sich somit wie folgt dar:

Anlage 1,
Nr. 1.5

Bisherige Version Neue Version

Nr.
Verkehrsque
lle

Zahl der
Stellplätze

Nr.
Verkehrsque
lle

Zahl der
Stellplätze

1.5 Studentenwo
hnheime und
geförderte
Studentenwo
hnungen

1 Stellplatz je
3 Betten,
mindestens 3
Stellplätze
bzw. 1
Stellplatz je 3
Wohnungen

1.5 Studentenwo
hnheime und
Studentenwo
hnungen

1 Stellplatz
je 5 Betten
bzw. 1
Stellplatz je
5
Wohnungen

Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):
Keine personellen Auswirkungen.

Finanzielle Auswirkungen:
Keine finanziellen Auswirkungen.

Beschlussvorschlag:
Mit dem Inhalt der Änderungssatzung besteht Einverständnis.
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Die Änderung der Stellplatzsatzung der Stadt Weiden i.d.OPf. aufgrund des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO
wird beschlossen.

Anlagen:
Anlage 1: Satzung zur Änderung der Stellplatzsatzung



„ 
               
 

„ 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Herstellung und Ablösung von Stellplätzen in der Stadt Wei-
den i.d.OPf. (Stellplatzsatzung - StS)  

 
vom XX.09.2023 

 
Aufgrund des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. August 2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-I), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBl. 
S. 327) und durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 371), erlässt die Stadt Weiden 
i.d.OPf. folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung über die Herstellung und Ablösung von Stellplätzen in der Stadt Weiden i.d.OPf. (Stellplatzsatzung - 
StS) vom 27.12.2019 (Amtsblatt Nr. 2 vom 03.02.2020, S. 2-6) wird wie folgt geändert: 
 
 
 
1. Ziffer 1.5 der Anlage 1 zur StS wird wie folgt gefasst:  

 

1.5 Studentenwohnheime und Studenten-
wohnungen 

1 Stellplatz je 5 Betten bzw. 1 Stellplatz je 5 Woh-
nungen 

 

10 

  

 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Stadt Weiden i.d.OPf. 
Weiden i.d.OPf., den XX.09.2023 
 
 
 
Jens Meyer 
Oberbürgermeister 
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Beschlussvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 6 - Bau- und Planungsdezernat

Amt: Stadtplanungsamt

Erstelldatum: 03.08.2023

Vorlagen-Nr.: BV/174/2023

Neufassung der Windpotenzialanalyse und des Beteiligungskonzepts

Beratungsfolge:

Bau- und Planungsausschuss 21.09.2023

Stadtrat 25.09.2023

Sachstandsbericht:
Mit Beschluss Nr. 67 der Stadtratssitzung vom 27.03.2023 wurde die Stadtverwaltung beauftragt, das
weiche Tabukriterium Landschaftsschutz hinsichtlich seiner Wirksamkeit noch einmal vertieft zu prüfen.
Dies hat das Stadtplanungsamt als Anlass gesehen, eine Neufassung der Windpotenzialanalyse und des
Windenergie-Beteiligungskonzepts zu erarbeiten, in der sich neben redaktionellen Anpassungen
insbesondere Änderungen in folgenden Punkten ergeben haben:

Neufassung des Landesentwicklungsprogramms Bayern (Punkt 1.1.2)
Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) wurde zum 01.06.2023 an die neuen rechtlichen
Vorgaben des Bundes angepasst. Unter Punkt 6.2.2 definiert das LEP konkrete Ziele und Grundsätze für
die Windenergie. Grundsätzlich wird es weiterhin Aufgabe der Regionalplanung sein,
regionsumfassende Windenergiesteuerungskonzepte zu erarbeiten und Vorranggebiete bzw.
gegebenenfalls ergänzend Vorbehaltsgebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen festzulegen.
Hierdurch sollen Windenergieanlagen dezentral an raumverträglichen Orten konzentriert werden, um
einen unkoordinierten Ausbau zu verhindern und die Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu
beschränken.
Analog zu den Vorgaben des WindBG setzt das LEP für alle Regionen ein Flächenziel von 1,1 % der
Regionsfläche bis 31. Dezember 2027 fest. Ein konkretes Flächenziel für die Stadt Weiden i.d.OPf. ist
derzeit nicht bekannt.

Weiches Tabukriterium Naturschutz: sensibel zu behandelnde Gebiete (Punkt 1.1.3)
Die Verwaltung wurde mit der Prüfung und ggf. Streichung des weichen Tabukriteriums
Landschaftsschutz beauftragt, um eine höhere Potenzialfläche für die Windenergie im Stadtgebiet von
Weiden i.d.OPf. zu erzielen.
Rechtlich ist kein Ausschluss von Landschaftsschutzgebieten nötig, daher wurde das Kriterium bisher als
weich eingestuft, d.h. Landschaftsschutzgebiete sollten über die harten Tabukriterien hinaus bei
Windenergieplanungen berücksichtigt, aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. § 26 Abs. 3
BNatSchG regelt, dass der Landschaftsschutz der Errichtung von Windenergieanlagen nicht
entgegenstehen darf, solange die im WindBG festgesetzten Flächenbeitragswerte vom jeweiligen
Bundesland nicht erreicht werden. Diese Flächenbeitragswerte wurden mit Anpassung des LEP analog
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auch für die einzelnen Planungsregionen festgesetzt. Da die Regionalplanung fortan für die
Windenergieplanung zuständig ist und die Aufgabe hat, die entsprechende Fläche als Vorranggebiete für
die Windenergie auszuweisen, gibt es bisher kein konkretes Flächenziel für die Stadt Weiden i.d.OPf.
Nachdem in der Stadtratssitzung vom 27.03.2023 deutlich zum Ausdruck kam, dass der
Landschaftsschutz nicht als Kriterium in der Analyse angeführt werden sollte, wurde das weiche
Tabukriterium Naturschutz: sensibel zu behandelnde Gebiete (Landschaftsschutzgebiete) aus der
Betrachtung der Windpotenzialanalyse ausgeschlossen.

Exkurs: wichtige Kenngrößen für die Wirtschaftlichkeit eines Standorts (Punkt 1.4)
Bei erneuter Behandlung des weichen Tabukriteriums Windhöffigkeit kam die Verwaltung zum Schluss,
dass diese Kenngröße alleinstehend eine unzureichende Aussage über die Wirtschaftlichkeit eines
Standortes zulässt. Die bisher genutzten Daten der Gebietskulisse Windkraft aus dem Energie-Atlas
Bayern bilden eine erste Bewertung windhöffiger Gebiete unter planerischen/umweltfachlichen
Gesichtspunkten, d.h. die Windhöffigkeitsdaten wurden mit weiteren Planungsdaten verschnitten. Da die
Gebiete im Osten des Stadtgebiets, die sich vergangenen Planungen nach für die Windenergie eignen
würden, anhand der Gebietskulisse als ungeeignet eingestuft werden, kann davon ausgegangen werden,
dass die hier genutzten Daten nicht mehr der aktuell gültigen Rechtsprechung entsprechen. Vermutlich
wurden hier Landschaftsschutzgebiete berücksichtigt, was dazu führte, dass die Gebiete im Osten des
Stadtgebiets als ungeeignet eingestuft wurden. Die Gebietskulisse Windkraft ist damit ungeeignet für die
Berücksichtigung in der Analyse und wird daher aus der Betrachtung ausgeschlossen. Zusammen mit
der Kenngröße mittlere Windgeschwindigkeit in 160 m Höhe wird die Gebietskulisse fortan in einem
Exkurs zur Wirtschaftlichkeit eines Standorts behandelt werden. Die Gebietskulisse Windkraft wird hier
jedoch nur noch zu Vergleichszwecken berücksichtigt. Die mittlere Windgeschwindigkeit in 160 m Höhe
wird in vier Geschwindigkeitskategorien unterteilt:
1. > 4,8 – 5,0 m/s
2. > 5,0 – 5,5 m/s
3. > 5,5 – 6,0 m/s
4. > 6,0 m/s
Eine mittlere Windgeschwindigkeit von 4,8 m/s wird als unterste Grenze der Wirtschaftlichkeit
angesehen.

Potenzialflächen (Punkt 1.3)
Durch den Ausschluss des weichen Tabukriteriums Naturschutz: sensibel zu behandelnde Gebiete
ergeben sich neue Potenzialflächen. Zusammengefasst ergibt das Potenzial jetzt eine Fläche von 375
ha, was einem prozentualen Flächenanteil von 5,3 % des Stadtgebiets entspricht. Zum Vergleich: unter
Berücksichtigung des Kriteriums Landschaftsschutz ergab sich eine Potenzialfläche von 153 ha – also
2,2 % des Stadtgebiets.
Im Exkurs zeigt sich zudem, dass das gesamte Stadtgebiet – ausgenommen einem kleinen Gebiet im
Nordosten – eine mittlere Windgeschwindigkeit in 160 m Höhe über 5 m/s aufweist. Damit wären
zumindest aus dieser Betrachtung heraus alle Potenzialflächen für die Errichtung von
Windenergieanlagen geeignet. Eine genaue Prüfung muss zu gegebener Zeit durch einen Projektierer
erfolgen.

Beteiligungskonzept
Das Beteiligungskonzept wurde an den aktuellen Stand angepasst. Der Prozess und das Ziel der
Öffentlichkeitsbeteiligung haben sich nicht geändert.

Weiteres Vorgehen
Nach Beschluss der überarbeiteten Windkraftpotenzialanalyse werden betroffene Nachbargemeinden
über die Inhalte informiert. Im November 2023 soll eine erste öffentliche Informationsveranstaltung für
alle Bürger*innen stattfinden. Unmittelbar danach sollen die Eigentümergespräche starten und dabei
das Interesse der Eigentümer*innen von Potenzialflächen abgefragt werden. Sobald diese Gespräche
abgeschlossen sind, kann über das weitere Vorgehen abgestimmt werden.
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Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):
Keine personellen Auswirkungen.

Finanzielle Auswirkungen:
Es entstehen Kosten für die Planung und Durchführung der öffentlichen Informationsveranstaltung.
Diese können voraussichtlich aus dem Deckungskreis des Haushaltes abgedeckt werden.

Beschlussvorschlag:
Die Neufassung der Windpotenzialanalyse und des Windenergie-Beteiligungskonzept wird als
informelle Planungshilfe beschlossen.
Das Gesamtwerk wird weiterhin durch das Stadtplanungsamt an gesetzliche und fachliche Neuerungen
angepasst.
Das Stadtplanungsamt wird beauftragt, mit der Öffentlichkeitsbeteiligung zu beginnen. Die
Eigentümer*innen der neu gewonnenen Potenzialflächen werden postalisch über die Ergebnisse der
Windpotenzialanalyse informiert und zu ersten Gesprächen eingeladen. Zusätzlich wird eine erste
öffentliche Informationsveranstaltung für die Bürger*innen geplant sowie die Nachbargemeinden
informiert. Die entsprechenden politischen Gremien werden über die Ergebnisse stets informiert und
Entscheidungen bzgl. des weiteren Vorgehens zur Behandlung vorgelegt.

Anlagen:
Gegenüberstellung Potenzialflächen 1. und 2. Fassung

Windpotenzialanalyse und Windenergie-Beteiligungskonzept 2. Fassung



Potenzialflächen  1. Fassung (Februar 2023) Potenzialflächen  2. Fassung (August 2023)
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1. Windpotenzialanalyse 

Klimaschutzmaßnahmen und eine regionale Energieversorgung werden immer bedeutsamer und nehmen 

daher auch in den Entwicklungsplänen des Bundes und der Länder einen hohen Stellenwert ein. Insbe-

sondere die Erneuerbaren Energien haben eine tragende Rolle bei der Reduzierung von Treibhausgasen 

zur Einhaltung nationaler und zukünftig auch kommunaler Klimaschutzziele, bei der Verringerung von 

Energieimporten aus dem Ausland und beim Aufbau einer lokalen Energiewirtschaft und Wertschöpfung. 

Um den Ausbau der Erneuerbaren Energien wie z.B. der Windenergie weiter voranzutreiben, werden die 

Rahmenbedingungen regelmäßig angepasst und die Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) somit 

vereinfacht und beschleunigt. Durch eine Anpassung der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Lan-

desentwicklungsprogramms Bayern (LEP) soll auch das bayerische Defizit im Ausbau der Erneuerbaren 

Energien ausgeglichen und mehr Flächen für Windenergie in Betracht gezogen werden. 

Durch das Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) – auch bekannt unter dem Namen „Wind-an-

Land-Gesetz“ – wird ein Flächenbeitragswert für die Bundesländer festgesetzt, der dem Ausbau von Wind-

energie zugutekommen soll. 

 

Der Regionale Planungsverband Oberpfalz-Nord hat sich schon vor in Kraft treten der LEP-Änderung zum 

01.06.2023 mit der Thematik Windenergie befasst und in seiner Sitzung vom 28. Juni 2022 aufgrund der 

Zielsetzung 6.2.2 der alten LEP-Fassung von 2016 beschlossen, ein regionales Steuerungskonzept zu 

erarbeiten und Vorranggebiete für die Windenergie festzulegen. Grundlage hierfür ist die Ermittlung von 

Potenzialräumen zur Nutzung von Windenergie – also von Gebieten, in denen keine „harten Tabukriterien“ 

gegen die Errichtung von Windenergieanlagen sprechen. Die Stadt Weiden i.d.OPf. wurde daher aufge-

fordert, Potenzialräume für Windenergie im Stadtgebiet an den Planungsverband zu melden, sodass diese 

in der Regionalplanung berücksichtigt werden können.  

 

Nach Beschluss der ersten Fassung der Windpotenzialanalyse und des Windenergie-Beteiligungskon-

zepts durch den Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. am 27.03.2023 wurden die Potenzialflächen dem Pla-

nungsverband Oberpfalz-Nord zur weiteren Verwendung in der Regionalplanung gemeldet. 

Die Stadtverwaltung wurde zudem mit der Prüfung des weichen Tabukriteriums Landschaftsschutz beauf-

tragt. Dies sah das Stadtplanungsamt als Anlass, eine Neufassung zu erarbeiten, welche wesentliche 

Änderungen in folgenden Punkten berücksichtigt: 

 Weiches Tabukriterium Naturschutz: sensibel zu behandelnde Gebiete 

 Weiches Tabukriterium Windhöffigkeit 

 Potenzialflächen 

 Neufassung des LEP 

 Aktualität des Windenergie-Beteiligungskonzepts 
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1.1 Grundlagen 

Für die Ermittlung von Potenzialräumen für Windenergie ist es notwendig, zunächst die rechtlichen Grund-

lagen zu prüfen und daraus sogenannte „harte“ und „weiche“ Tabukriterien abzuleiten. Hinweise zur Pla-

nung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Bayern gibt hierbei der Windenergie-Erlass Bayern 

(BayWEE) aus dem Jahr 2016. Um sich möglichst schnell an Neuerungen anpassen zu können, wird der 

BayWEE künftig durch eine flexible und schnell aktualisierbare Themenplattform zu Planung und Geneh-

migung auf der Wissensplattform Wind der bayerischen Landesagentur für Energie und Klimaschutz 

(LENK) abgelöst. 

Im Folgenden werden die rechtlichen Grundlagen dargestellt und das methodische Vorgehen bei der Ana-

lyse genauer erläutert. 

1.1.1 Rechtliche Grundlagen 

Baugesetzbuch i.V.m. dem Bayerischen Landesplanungsgesetz 

Die wichtigste rechtliche Grundlage stellt § 35 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit dem 

Bayerischen Landesplanungsgesetz (BayLplG) dar. § 35 regelt das Bauen im Außenbereich und definiert 

die Windenergie in Abs.1 Nr. 5 grundsätzlich als privilegiertes Vorhaben. Welche Beeinträchtigungen öf-

fentlicher Belange zur Unzulässigkeit eines Bauvorhabens führen, ist in Abs. 3 geregelt.  Die in § 35 

BauGB und dem BayLplG enthaltenen rechtlichen Vorgaben werden im Landentwicklungsprogramm Bay-

ern (LEP) und darauf aufbauend in den Regionalplänen konkretisiert und die Umsetzung präzisiert. 

 

Der Bund regelt zudem in § 249 BauGB, welche Sonderregelungen für die Windenergie gelten. Durch 

die in § 249 Abs. 3 BauGB festgesetzte Länderöffnungsklausel wurde den Ländern die Möglichkeit einge-

räumt, durch Landesgesetze einen bestimmten Mindestabstand zu zulässigen baulichen Anlagen zu 

Wohnzwecken vorzuschreiben. 

 

Bayerische Bauordnung 

Art. 82 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) regelt speziell auf Grundlage dieser Länderöffnungsklausel 

für das Bundesland Bayern, welcher Mindestabstand zwischen einer Windenergieanlage und geschützten 

Wohngebäuden bzw. noch unbebauten Flächen eingehalten werden muss, um nach § 35 BauGB als pri-

vilegiertes Vorhaben im Außenbereich zulässig zu sein. Bisher beinhaltete Art. 82 BayBO die sogenannte 

10 H-Regelung, welche einen Mindestabstand vom 10-fachen der Höhe der geplanten Windenergieanlage 

vorschrieb. Davon ausgenommen waren nur andere privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB und 

sonstige Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB – z.B., wenn landwirtschaftliche Betriebe zur eigenen Ver-

sorgung eine Windenergieanlage errichten wollten. Die 10 H-Regelung konnte durch Bauleitplanung – 

also die Aufstellung eines (vorhabenbezogenen) Bebauungsplans – umgangen werden, da Art. 82 BayBO 

nur die Privilegierung im Außenbereich einschränkte. 

Durch ein Änderungsverfahren wurde Art. 82 BayBO zum 16.11.2022 geändert, um die Errichtung von 

Windenergieanlagen zu erleichtern und die Energiewende auch in Bayern voranzutreiben. Konkret wurde 



Windpotenzialanalyse und Windenergie-Beteiligungskonzept der Stadt Weiden i.d.OPf. 2023 (2. Fassung) 

3 

 

ein Absatz 5 eingesetzt, welcher sechs Fallgruppen benennt, die von der 10 H-Regelung ausgenommen 

werden. Zudem wurde der neue Art. 82a eingeführt, welcher einen festen Mindestabstand von 1000m zu 

Wohngebäuden in den Fallgruppen festlegt. Zu beachten ist hier, dass die geltenden Abstandsregelungen 

auch auf gemeindefreien Gebieten und über das Gemeindegebiet hinaus gelten, d.h. Wohngebäude der 

angrenzenden Gemeinden sind ebenfalls zu berücksichtigen. Windenergieanlagen müssen also auch hier 

den nötigen Abstand einhalten.  

Anzumerken ist, dass durch die Länderöffnungsklausel eingeführte Abstandsregelungen in Gänze außer 

Kraft treten, wenn die Flächenziele für 2027 bzw. 2032 aus dem WindBG nicht erreicht werden. 

 

Windenergieflächenbedarfsgesetz 

Das seit 01.02.2023 gültige Gesetz zur Festlegung von Flächenbedarfen für Windenergieanlagen an Land 

(Windenergieflächenbedarfsgesetz bzw. WindBG) hat zum Ziel, durch einen beschleunigten Ausbau von 

Windenergie an Land eine nachhaltige und treibhausgasneutrale Stromversorgung, die vollständig auf 

erneuerbaren Energien beruht, zu ermöglichen. Hierfür gibt das WindBG den Ländern verbindliche Flä-

chenziele vor, d.h. jedes Bundesland ist dazu verpflichtet, einen festgelegten prozentualen Anteil der Lan-

desfläche für Windenergie auszuweisen – diese werden dann als Windenergiegebiete bezeichnet. Hierzu 

zählen neben den in der Regionalplanung ausgewiesenen Vorranggebieten z.B. auch ausgewiesene Flä-

chen in Flächennutzungsplänen oder Bebauungsplänen. Für Bayern bedeutet dies, dass bis zum 31. De-

zember 2027 mindestens 1,1% der Gesamtfläche und bis zum 31. Dezember 2032 mindestens 1,8% der 

Gesamtfläche für Windenergie auszuweisen sind. 

1.1.2 Landes- und Regionalplanung 

Durch die Einführung des WindBG hat der Bund neue Vorgaben für die Landes- und Regionalplanung 

gesetzt. Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) wurde zum 01.06.2023 an diese und weitere 

rechtliche Neuerungen angepasst. Für die Erneuerbaren Energien wurde das Ziel einer verstärkten de-

zentralen Erschließung und Nutzung in allen Teilräumen Bayerns festgeschrieben (LEP Punkt 6.2). 

 

Unter Punkt 6.2.2 sind konkrete Ziele und Grundsätze für die Windenergie aufgeführt. Grundsätzlich wird 

es Aufgabe der Regionalplanung sein, regionsumfassende Windenergiesteuerungskonzepte zu erarbei-

ten und Vorranggebiete bzw. gegebenenfalls ergänzend Vorbehaltsgebiete für die Errichtung von Wind-

energieanlagen festzulegen. 

Durch die Festlegung einer Fläche als Vorranggebiet (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayLplG) wird die ge-

plante Nutzungsform gesichert und andere raumbedeutsame Nutzungen für dieses Gebiet ausgeschlos-

sen, wenn diese nicht mit der Vorrangnutzung – also in diesem Fall der Windenergie – vereinbar sind. 

Legt man eine Fläche als Vorbehaltsgebiet (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BayLplG) fest, so wird der Vorbe-

haltsnutzung bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht 

beigemessen. Die Aufstellung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten dient der Flächensicherung vor kon-

kurrierenden Nutzungen. Aus der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten kann jedoch weder 
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abgeleitet werden, dass die Errichtung von Windenergieanlagen außerhalb dieser ausgewiesenen Flä-

chen unzulässig ist, noch schafft dies automatisch Baurecht.  

Sollen konkrete Flächen von der Betrachtung als potenzieller Windenergiestandort ausgeschlossen wer-

den, können diese als Ausschlussgebiete (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayLpIG) festgelegt werden. Zudem 

besteht die möglich, unbeplante Gebiete – sogenannte „weiße Flächen“ – zu belassen. 

Den regionsumfassenden Steuerungskonzepten sollen zudem Referenzanlagen zu Grunde liegen, die 

dem aktuellen technischen Standard genügen. 

 

Windenergieanlagen sind aufgrund ihrer Größe, ihres Flächenbedarfs, ihrer Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild und ihrer Emissionen überörtlich raumbedeutsam. Mithilfe der in den Regionalplänen einge-

betteten regionsweiten Steuerungskonzepte soll die Errichtung von Windenergieanlagen dezentral an 

raumverträglichen Standorten konzentriert werden. Dies soll zum einen den Ausbau von Windenergie vo-

rantreiben und zum anderen eine Zerschneidung der Landschaft durch unkoordiniertes Errichten von 

Windenergieanlagen verhindern. Das regionale Steuerungskonzept soll regelmäßig überprüft und die ge-

wonnenen Erkenntnisse in die Planung und Abwägung eingearbeitet werden. 

 

Das LEP setzt für alle Regionen – analog zu den Vorgaben des WindBG – ein Flächenziel von 1,1% der 

Regionsfläche bis 31. Dezember 2027 fest. Vorbehaltsgebiete und Konzentrationszonenplanungen nach 

§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB können auf das zu erreichende Flächenziel nur übergangsweise bis zur Errei-

chung des Zwischenziels zum 31. Dezember 2027 angerechnet werden. Die für die Stadt Weiden i.d.OPf. 

zuständige Planungsregion Nr. 6 Oberpfalz-Nord hat die Kommunen innerhalb der Region bereits im Jahr 

2022 um die Meldung von Potenzialflächen gebeten, diese wurden Ende März 2023 gemeldet. Ein kon-

kretes Flächenziel für die Stadt Weiden i.d.OPf. ist derzeit nicht bekannt. 

1.1.3 Harte und weiche Tabukriterien 

Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 11.04.2013 (Aktenzeichen 4 CN 2/12) wird jede Stadt 

bzw. Gemeinde dazu aufgefordert, bei der Erarbeitung potenzieller Flächen für Windenergieanlagen ex-

plizit zwischen harten und weichen Tabukriterien zu unterscheiden. Dieses Urteil wurde in der Folge u.a. 

vom Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen konkretisiert. 

Hintergrund hierfür ist eine abweichende rechtliche Beurteilung einer Fläche bzgl. ihrer Eignung für Wind-

energie, je nachdem ob sie als harte oder weiche Tabuzone definiert wurde. Während harte Tabuzonen 

aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen grundsätzlich sehr schlecht oder dauerhaft ungeeignet für die 

Errichtung von Windenergieanlagen sind und daher als Fläche auszuschließen sind, scheiden weiche 

Tabuzonen nicht direkt aus der Betrachtung aus. Zwar gibt es in diesen Gebieten Gründe (z.B. des Na-

turschutzes), die eine intensivere Abwägung von öffentlichen Belangen und der Privilegierung des Vorha-

bens fordern, die Flächen sind aber grundsätzlich als geeignet für die Errichtung von Windenergieanlagen 

zu betrachten. Aus dem sogenannten Büren-Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen 

vom 01.07.2013 (Az. 2 D 46/12.NE) geht zudem hervor, dass bei der Ausweisung einer Fläche als harte 
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Tabuzone grundsätzlich Zurückhaltung geboten ist. Der Rahmen harter Tabukriterien sollte auf das nö-

tigste beschränkt und Kriterien nicht vorschnell als „hart“ definiert werden. 

Eine nachvollziehbare Einteilung der Kriterien ist daher besonders wichtig, um eine möglichst hohe Po-

tenzialfläche für Windenergie zu erhalten. 

 

Die Kriterien werden unter Punkt 1.2 kartographisch als Tabuzonen dargestellt und genauer erläutert. 

Eine zusammenfassende Einteilung der Tabukriterien mit Begründungen und Rechtsgrundlagen kann der 

im Anhang angeführten Tabelle entnommen werden. 

 

Harte Tabukriterien 

Die harten Tabukriterien lassen aus rechtlichen Gründen keine Windenergievorhaben zu. Dazu zählen: 

 Siedlungsflächen bzw. Flächen mit Wohnnutzung 

 Gewerbe- und Industrieflächen 

 Straßen  

 Stromleitungen 

 Schienenwege 

 Gewässer 

 Wasserschutzgebiete 

 Zivile und militärische Richtfunkstrecken 

 Zivile Luftverkehrsanlagen 

 Militärische Belange 

 Naturschutz 

 

Hierbei ist anzumerken, dass derzeit nicht jedes dieser Belange im Stadtgebiet berücksichtigt werden 

muss. Aus Gründen der Vollständigkeit werden diese dennoch angeführt. 

 

Weiche Tabukriterien 

Die weichen Tabukriterien schließen die Nutzung einer Fläche als WEA-Standort rechtlich nicht aus, soll-

ten aus Sicht der Stadt Weiden i.d.OPf. aber berücksichtigt und sensibel behandelt werden. Dazu zählen: 

 Hochwertige Böden 

 Abbaugebiete 

 Deponien/Halden 

 Hochwasserschutzgebiete/Überschwemmungsgebiete 

 Bau- und Bodendenkmäler 

 Trinkwasserschutzgebiete 

 Erdbebenmessstationen/seismologische Stationen 

 Wetterradarstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 
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Sollte sich herausstellen, dass im Stadtgebiet kein substanzieller Raum für Windenergie geschaffen wer-

den kann, müssen die hier festgelegten weichen Tabukriterien neu bewertet werden. Dies geht aus einem 

Urteil des OVG Münster vom 22.09.2015 hervor (AZ: OVG 10 D 82/13.NE). Demnach muss das Abwä-

gungsergebnis aus einer Windenergieplanung einer erneuten Betrachtung und Bewertung unterzogen 

werden, wenn nicht erkennbar ist, dass der Windenergienutzung substanzieller Raum verschafft wurde. 

Ein pauschaler Flächenanteil kann hier nicht angegeben werden. Ob eine Gemeinde substanziell Raum 

geschaffen hat, hängt von den Gegebenheiten im Stadtgebiet ab und muss einzeln betrachtet werden. 

Die Fachagentur Windenergie an Land empfiehlt in ihrem Hintergrundpapier Steuerung der Windenergie 

im Außenbereich durch Flächennutzungsplan im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB eine Orientierung 

an früheren Gerichtsurteilen der Länder, welche sich zwischen 0,5 und 1,2 Prozent des Planungsraums 

bewegen. 

Die Flächenziele des WindBG wurden durch die Anpassung des LEP analog auf die Landesebene umge-

setzt. Ob eine Gemeinde der Windenergie weiterhin substanziell Raum schaffen muss oder ob es neue 

Vorgaben zur Erreichung des landesweiten Flächenziels (z.B. Flächenbeitragswerte für einzelne Gemein-

den) geben wird, ist derzeit nicht bekannt.  

 

Landschaftsschutz 

Der Landschaftsschutz kann im Kontext einer nachhaltigen Energieversorgung und einem damit notwen-

digen Ausbau von Erneuerbaren Energien nicht mehr als Tabukriterium berücksichtigt werden. Zwar regelt 

§ 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB, dass Bauvorhaben im Außenbereich, die die natürliche Eigenart der Landschaft 

und ihren Erholungswert beeinträchtigen oder das Orts- und Landschaftsbild verunstalten nicht zulässig 

sind, allerdings rechtfertigt dies keinen grundsätzlichen Ausschluss von Flächen für den Bau von Wind-

energieanlagen. § 26 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) regelt zudem, dass der Landschafts-

schutz dem Ausbau der Windenergie nicht entgegenstehen darf, solange die im WindBG vorgegebenen 

Flächenziele oder die daraus abgeleiteten Flächenziele für die Planungsregionen nicht erreicht werden. 

Eine Zerschneidung der Landschaft soll dennoch vermieden werden. Das LEP fordert einen geplanten 

und kontrollierten dezentralen Ausbau der Windenergie in Bayern, schützenswerte Landschaftsbilder und 

unzerschnittene verkehrsarme Räume sollen erhalten bleiben. Durch Potenzialanalysen und die Regio-

nalplanung kann dies sichergestellt werden. 
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1.2 Analyse des Untersuchungsgebiets anhand der Tabukriterien 

Die harten und weichen Tabukriterien wurden mit Hilfe des Programms AutoCAD kartographisch als 

Tabuzonen aufbereitet und dabei mehrere Teilkarten und eine Ergebniskarte, die die Potenzialflächen 

darstellt, ausgearbeitet. 

Jedes Kriterium wird zunächst kurz beschrieben und die damit verbundene Tabuzone räumlich eingeord-

net. Durch Überlagerung der einzelnen Tabuzonen-Layer entstehen zwei zusammenfassende Karten: 

eine Karte, die alle harten Tabuzonen zeigt und eine Karte, die alle weichen Tabuzonen zeigt. Die Poten-

zialflächen sind hier bereits als „weiße Flächen“ ersichtlich. 

Alle harten und weichen Tabuzonen werden im Endergebnis in einer Karte in abgestuften Grautönen dar-

gestellt, sodass die Potenzialflächen im Stadtgebiet deutlich sichtbar werden. 

1.2.1 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das gesamte Stadtgebiet von Weiden i. d. OPf. (Abb. 1). 

Da die Mindestabstände auch über die Stadtgrenze hinweg eingehalten werden müssen, wurde das um-

liegende Gebiet mit einbezogen und notwendigen Abstände zu Siedlungsflächen berücksichtigt. Ob sich 

diese Flächen rechtlich für die Windenergie eignen, wurde nicht geprüft. 

 

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet bzw. Stadtgebiet von Weiden i.d.OPf. (eigene Darstellung 2023) 
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1.2.2 Harte Tabuzonen 

Siedlungsflächen bzw. Flächen mit Wohnnutzung inkl. Gewerbe- und Industrieflächen 

Siedlungs-, Industrie- und Gewerbeflächen sind aus gesetzlichen und tatsächlichen Gründen nicht für die 

Errichtung von WEA geeignet. Der notwendige Abstand zu diesen Flächen ist aus § 5 des Bundes-Immis-

sionsschutzgesetzes (BImSchG) und Art. 82 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) abzuleiten. 

Die Abstandsregel nach Art. 82 BayBO vom 10-fachen der Höhe der WEA wird in dieser Analyse vernach-

lässigt, da diese von einem konkreten Bauvorhaben abhängt. Eine Prüfung des erforderlichen Mindestab-

stands ist erst dann erforderlich. Unter Umständen würde eine Grundannahme bzgl. der Höhe zukünftiger 

WEA fälschlicherweise zu einem Ausschluss potenzieller Flächen führen. 

Nach der Änderung des Art. 82 BayBO ist bei den in diesem Artikel definierten Fallgruppen nur noch ein 

Abstand von 1000m notwendig. Bei zu geringer Flächenausweisung entfällt die Länderöffnungsklausel 

gänzlich, daher wurde in der Analyse ein Schutzabstand von 800m berücksichtigt. Dieser Abstand beruht 

auf der TA Lärm, dennoch kann eine immissionsschutzrechtliche Prüfung auf Grundlage der TA Lärm und 

die konkrete Festlegung des immissionsbedingten Abstands erst bei einem konkreten Bauvorhaben erfol-

gen. Daher handelt es sich bei den Abstandsflächen nicht um ein hartes, sondern um ein weiches Tabukri-

terium. Es kann keine endgültige Aussage darüber getroffen werden, welcher Abstand tatsächlich notwen-

dig ist, in dieser Analyse musste jedoch eine Annahme getroffen werden, um eine Aussage über das 

voraussichtliche Potenzial im Stadtgebiet treffen zu können. 

Da die Abstände auch zu Nachbargemeinden eingehalten werden müssen, wurden auch Buffer um nach-

bargemeindliche Siedlungsflächen gelegt. 

 

Abbildung 2: Siedlungs-, Gewerbe- und Industrieflächen im Untersuchungsgebiet mit 800 m Buffer (eigene Darstellung 2023) 
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Straßen 

In Art. 23 und 24 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) sowie § 9 des Bundesfern-

straßengesetzes (FStrG) werden notwendige Abstände zu Straßen geregelt. Dabei werden feste Bauver-

bots- und Baubeschränkungszonen für Autobahnen, Bundes-, Staats- und Kreisstraßen festgelegt (die 

genauen Abstände können der Tabelle im Anhang entnommen werden). 

 

In Anbaubeschränkungszonen ist die Errichtung von WEA zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, al-

lerdings stimmen die staatlichen Straßenbaubehörden Bauvorhaben regelmäßig nicht zu, da von einer 

Störung des Verkehrs durch die WEA ausgegangen wird. Bei Gemeindestraßen und sonstigen öffentli-

chen Straßen kann z.B. aufgrund der Gefahr von Eiswurf ein Mindestabstand festgesetzt werden. 

 

Abbildung 3: Straßen und Bauverbots- bzw. Beschränkungszonen im Untersuchungsgebiet (eigene Darstellung 2023) 
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Stromleitungen 

Es gibt keinen gesetzlich festgelegten Abstand zu Stromleitungen, da dieser anhand der geplanten WEA 

berechnet werden muss. Laut dem Energie-Atlas Bayern gibt es im Stadtgebiet Stromleitungen mit 20kV 

und mit 110kV von der Firma TenneT und vom Bayernwerk. 

 

Das Umweltbundesamt empfiehlt, sich bei der Berechnung des notwendigen Abstands an die Norm DIN 

EN 50 341-3-4 / VDE 0210-3 zu halten. Laut dieser Norm ist bei Freileitungen ohne Schwingungsschutz-

maßnahmen ein Abstand vom dreifachen Rotordurchmesser notwendig. Mit Schwingungsschutzmaßnah-

men gilt ein Mindestabstand des einfachen Rotordurchmessers. Bei den durch das Umweltbundesamt 

betrachteten Referenzanlagen mit 100 bzw. 140 m Höhe galt daher grundsätzlich ein Mindestabstand von 

einem Rotordurchmesser. Auf dieser Grundlage wurde ein Abstand in Höhe des einfachen Rotordurch-

messers von aufgerundet 120 m zu Freileitungen gewählt. Dieser durch das Umweltbundesamt ermittelte 

Abstand wird in dieser Analyse als Annahme getroffen. Wie hoch der Abstand einer WEA genau ausfallen 

muss, kann erst bei Vorlage eines konkreten Bauvorhabens und den technischen Daten der WEA be-

stimmt werden. 

 

Abbildung 4: Stromleitungen mit Schutzabstand im Untersuchungsgebiet (eigene Darstellung 2023) 
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Schienenwege 

Nach Art. 3 des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes (BayESG) ist ein Abstand von 50 m der 

baulichen Anlage zur Mitte des nächsten Gleises notwendig. 

 

Abbildung 5: Bahnflächen mit Schutzabstand im Untersuchungsgebiet (eigene Darstellung 2023) 
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Gewässer und Wasserschutzgebiete 

Die Regelungen zur Freihaltung von Gewässern und Uferzonen befinden sich in § 61 des Bundesnatur-

schutzgesetzes (BNatSchG). Nach § 61 Abs. 3 BNatSchG ist eine Ausnahmegenehmigung für bauliche 

Anlagen möglich, wenn das Landschaftsbild und der Naturhaushalt nur geringfügig beeinträchtigt werden 

oder entsprechende Maßnahmen die Funktionen der Gewässer und der Uferzonen sicherstellen. Ob und 

inwiefern eine WEA hier zugelassen werden kann, hängt von einem konkreten Bauvorhaben ab und muss 

dann geprüft werden. 

 

Die besonderen Anforderungen in Wasserschutzgebieten regelt § 52 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Die 

Errichtung von WEA wäre u.U. möglich, wenn der Schutzzweck des Wasserschutzgebiets durch den Bau 

nicht gefährdet wird, dies ist jedoch bei konkreten Bauvorhaben zu prüfen. Im Stadtgebiet gibt es kein 

Wasserschutzgebiet, das in der Analyse berücksichtigt werden muss. 

 

Abbildung 6: Gewässer im Untersuchungsgebiet (eigene Darstellung 2023) 
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Zivile und militärische Richtfunkstrecken 

Militärische Richtfunkstrecken sind nicht veröffentlicht, es muss über das Bundesamt für Infrastruktur, Um-

weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr bei einem konkreten Bauvorhaben einer WEA abgeklärt 

werden, ob diese Anlage den Richtfunk beeinträchtigt. Es wurden vorab zwei Anfragen an das Bundesamt 

gestellt, ob das Stadtgebiet überhaupt von militärischen Belangen berührt wird – diese wurden allerdings 

nicht beantwortet. Daher kann der Richtfunk in dieser Analyse nicht berücksichtigt werden, muss aber 

ohnehin bei konkreten Bauvorhaben mit den zuständigen Behörden abgeklärt werden.  

 

Der genaue notwendige Abstand zu zivilen Richtfunkstrecken muss beim jeweiligen Betreiber erfragt wer-

den, es gibt keine pauschal festgelegte Abstandsregel, meist beträgt dieser 15-50 m.

 

Abbildung 7: bekannte Richtfunkstrecken im Untersuchungsgebiet (eigene Darstellung 2023) 
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Zivile Luftverkehrsanlagen 

Nach § 12 Abs. 2 und §§ 14, 17, 18a des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) muss ein für jede Luftverkehrs-

anlage festgelegter Anlagen- bzw. Bauschutzbereich freigehalten werden. Dieser Bereich ist nicht pau-

schal festgelegt, sondern muss bei einem konkreten Bauvorhaben mit der Luftfahrtbehörde abgeklärt wer-

den. 

 

Der Flugplatz in Latsch ist zu berücksichtigen. Hierbei gibt es neben Flächen, die nicht bebaut werden 

dürfen auch Bereiche, die unter Berücksichtigung einer Höhenbegrenzung bebaut werden können. 

Modellflugplätze fallen nicht unter das LuftVG und müssen daher nicht als hartes Tabukriterium berück-

sichtigt werden. 

 

Abbildung 8: Flugplatz in Latsch mit notwendigem Schutzbereich (eigene Darstellung 2023) 

 

  



Windpotenzialanalyse und Windenergie-Beteiligungskonzept der Stadt Weiden i.d.OPf. 2023 (2. Fassung) 

15 

 

Militärische Belange 

Zu den militärischen Belangen zählen die Flugsicherheit, die Luftfahrt, allgemeine Schutzbereiche und der 

Richtfunk. Nach Angaben des Energie-Atlas Bayern zählt das gesamte Stadtgebiet als militärischer Inte-

ressenbereich für den Flugbetrieb. Südlich von Frauenricht und Halmesricht und nördlich des Brandwei-

hers befinden sich demzufolge außerdem Ausschlussgebiete. Ob diese Angaben so tatsächlich korrekt 

sind und inwiefern militärische Belange gegen die Errichtung von Windenergieanlagen sprechen, muss 

bei konkreten Bauvorhaben mit dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr abgeklärt werden. 

 

Als militärisch genutzte Flächen sind der Stadt Weiden i.d.OPf. aktuell nur die in Abbildung 9 dargestellten 

Bereiche bekannt. 

 

Abbildung 9: bekannte Flächen mit militärischer Nutzung im Untersuchungsgebiet (eigene Darstellung 2023) 
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Naturschutz 

Die Errichtung von WEA ist in einigen Gebieten nach §§ 23, 24, 25, 28 ff. Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) ausgeschlossen – diese können der Tabelle im Anhang entnommen werden. 

Im Stadtgebiet von Weiden müssen Biotope und FFH-Gebiete berücksichtigt werden. 

 

Abbildung 10: Belange des Naturschutzes im Untersuchungsgebiet (eigene Darstellung 2023) 
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Zusammenfassung der harten Tabukriterien 

Die einzelnen Layer wurden überlagert und bilden die harten Tabuzonen im Stadtgebiet.  

 

Die Schutzabstände zu Siedlungsgebieten sind zwar als weiches Tabukriterium zu sehen, wurden aber 

dennoch in der zusammenfassenden Karte der harten Tabukriterien berücksichtigt, da 1. ein Zusammen-

hang zu den Siedlungsflächen dargestellt werden soll und 2. ein Schutzabstand zu Siedlungsflächen zwin-

gend notwendig ist, auch wenn dieser von einer konkreten WEA abhängt und erst dann genau festgelegt 

werden kann. Die Abstandsflächen werden dennoch nicht automatisch ausgeschlossen. 

 

Die hier weiß erkennbaren Bereiche sind folglich Flächen, auf denen kein hartes Tabukriterium berück-

sichtigt werden muss – sie würden damit aus rechtlicher Sicht für die Errichtung von WEA in Frage kom-

men. Eine genaue Prüfung ist dennoch bei jedem konkreten Bauvorhaben notwendig, es besteht keine 

Zusicherung, dass sich die hier dargestellten Flächen tatsächlich für WEA eignen. 

 

 

Abbildung 11: Gesamtüberblick der harten Tabuzonen im Untersuchungsgebiet (eigene Darstellung 2023) 
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1.2.3 Weiche Tabuzonen 

Erdbebenmessstationen/seismologische Stationen 

Die nächstgelegene Bayerische Erdbebenmessstation Rotzenmuehle im Landkreis Neustadt an der Wald-

naab berührt auch bei Einberechnung des notwendigen Radius von 3 bzw. 5 km das Stadtgebiet nicht. 

Daher muss das Kriterium in der Analyse nicht betrachtet werden, wurde aus Gründen der Vollständigkeit 

aber trotzdem aufgenommen.  

Einige Arbeitshilfen stufen dieses Kriterium als hart ein, da ein Abstand zu den Messstationen auf jeden 

Fall notwendig ist, um die Messergebnisse nicht zu verfälschen. Da sich der tatsächlich notwendige Ab-

stand allerdings nach dem seismischen, akustischen und seismo-akustischen Störverhalten der jeweiligen 

WEA richtet, kein pauschaler Mindestabstand festgelegt werden kann und das Stadtgebiet derzeit nicht 

betroffen ist, wurde dieses Kriterium als weich eingestuft. 

 

Wettermessstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 

Da die nächstgelegene Wetterradarstation des DWD in Eisberg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab 

auch bei Einberechnung der Ausschlusszone von 5 km Radius und der Überprüfungszone mit 15 km 

Radius das Stadtgebiet nicht berührt, muss dieses Kriterium in der Analyse nicht berücksichtigt werden. 

Aus Gründen der Vollständigkeit wurde das Kriterium dennoch aufgenommen.  

Der DWD hat für diese konkrete Radarstation eine Ausschlusszone von 5km definiert und eine Überprü-

fungszone von 15km Umkreis, in welcher Höhenbeschränkungen möglich sind. Damit könnte das Krite-

rium als hart eingestuft werden, da ein Abstand auf jeden Fall notwendig ist, um die Messergebnisse nicht 

zu verfälschen. Da der tatsächlich notwendige Abstand zu Radarstationen allerdings vom geplanten WEA-

Typ abhängt und eine Einzelprüfung erfordert, wird das Kriterium als weich festgelegt. 
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Hochwertige Böden 

Besonders hochwertige – also fruchtbare und damit wichtige Böden für die Landwirtschaft – sollten mit 

Blick auf eine Sicherung der Nahrungsmittelproduktion besonders sensibel behandelt und soweit möglich 

von Windenergieanlagen freigehalten werden. Abbildung 12 zeigt Flächen mit einer hohen Ertragsfähig-

keit. Die hier zugrundeliegenden Daten wurden aus dem Landschaftsplan der Stadt Weiden i.d.OPf. über-

nommen. 

 

Abbildung 12: hochwertige Böden im Untersuchungsgebiet (eigene Darstellung 2023) 
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Abbaugebiete 

Im Stadtgebiet von Weiden i.d.OPf. gibt es zwei aktuell genutzte Abbaugebiete, die freigehalten werden 

sollten. Eine rechtliche Grundlage, dass diese Gebiete freigehalten werden müssen, gibt es nicht, daher 

wird dieses Kriterium als weich eingestuft. 

 

Abbildung 13: aktuell genutzte Abbaugebiete im Untersuchungsgebiet (eigene Darstellung 2023) 
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Deponien/Halden 

Im Stadtgebiet sind keine aktuell genutzten Deponien oder Halden vorhanden. 

Es muss jedoch die stillgelegte ehemalige Deponie Weiden West, die sich derzeit in der Nachsorgephase 

befindet, berücksichtigt werden. Hierbei handelte es sich um eine Deponie der Klassen 1 und 2 – also 

nichtgefährliche Abfälle. Die Nachsorgephase wird noch einige Jahre andauern (vermutlich bis min. 2040), 

d.h. die Fläche wird bis dahin definitiv nicht für Windenergie nutzbar sein. Ob nach dieser Phase der Bau 

von WEA möglich sein wird, muss zu gegebener Zeit geprüft werden. Anzumerken ist allerdings, dass die 

ehemalige Deponie unmittelbar an ein Wohngebiet anschließt und daher aufgrund der aktuell geltenden 

Abstandsbestimmungen ausscheiden würde. 

 

Abbildung 14: Fläche der ehemaligen Deponie Weiden West (eigene Darstellung 2023) 
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Hochwasserschutzgebiete/Überschwemmungsgebiete 

Im Stadtgebiet sind Hochwasserschutz- und Überschwemmungsgebiete vorhanden. Die Errichtung von 

WEA ist in Hochwasserschutz- und Überschwemmungsgebieten grundsätzlich möglich, bedarf aber einer 

Einzelfallprüfung bei konkreten Bauvorhaben. 

 

Abbildung 15: Hochwasserschutz- und Überschwemmungsgebiete im Untersuchungsgebiet (eigene Darstellung 2023) 
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Bau- und Bodendenkmäler 

Im Stadtgebiet gibt es landschaftsprägende Denkmäler/Ensemble und Bodendenkmäler. Es ist angemes-

sene Rücksicht auf den Erhalt bzw. das Erscheinungsbild des Denkmals zu nehmen, daher bedarf der 

Bau einer WEA auf dem Grundstück oder im Nahbereich des Denkmals einer Erlaubnis. 

Abbildung 18 zeigt die Kartierung der Bodendenkmäler im Untersuchungsgebiet. Die Baudenkmäler be-

finden sich in Siedlungsgebieten, die ohnehin ausgeschlossen werden und um die ein Schutzabstand von 

800m angenommen wird. Daher wurden diese nicht in die Karte aufgenommen, können aber bei einer 

Aktualisierung der Analyse und dem Vorliegen einer Gesamtübersicht der Baudenkmäler im Stadtgebiet 

ergänzt werden. 

 

Abbildung 16: Bodendenkmäler im Untersuchungsgebiet (eigene Darstellung 2023) 
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Trinkwasserschutzgebiete 

Ein Trinkwasserschutzgebiet ist großflächig in Weiden-Nord vorhanden. Eine Befreiung für Einzelprojekte 

ist in Randzonen je nach Einzelfall möglich und bedarf einer Prüfung bei einem konkreten Bauvorhaben. 

 

Abbildung 17: Trinkwasserschutzgebiete im Untersuchungsgebiet (eigene Darstellung 2023) 
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Zusammenfassung der weichen Tabukriterien 

Durch das Überlagern der Einzellayer werden alle weichen Tabuzonen im Stadtgebiet ersichtlich. Hier 

sollten aus Sicht der Stadt Weiden i.d.OPf. keine WEA errichtet werden, um gegebene Strukturen vor Ort 

zu schützen. Die Schutzabstände zu Siedlungsflächen wurden ebenfalls berücksichtigt. 

 

Auf den weiß dargestellten Flächen sprechen keine weichen Tabukriterien gegen die Errichtung von WEA, 

dennoch können hier u.U. harte Tabukriterien zum Tragen kommen. 

 

 

Abbildung 18: Gesamtüberblick der weichen Tabuzonen im Untersuchungsgebiet (eigene Darstellung 2023) 
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1.3 Potenzialflächen 

Die folgende Karte zeigt das Ergebnis der Windpotenzialanalyse: die Potenzialflächen für die Errichtung 

von Windenergieanlagen im Stadtgebiet von Weiden i.d.OPf. 

In dieser Karte liegt der Fokus auf den Potenzialflächen, weshalb die harten bzw. weichen Tabuzonen in 

Grautönen dargestellt werden. Durch die Überlagerung mehrerer Layer erscheinen die Flächen, auf denen 

mehrere Tabukriterien relevant sind, dunkler – demzufolge spricht auf den hellsten Flächen nur ein 

Tabukriterium gegen den Betrieb von Windenergieanlagen. Eine Detailbetrachtung einzelner Flächen 

kann über das Stadtplanungsamt erfolgen.  

Die Potenzialflächen sind alle „übrig gebliebenen“ Flächen, auf denen weder harte noch weiche Tabukri-

terien gegen das Errichten von WEA sprechen. Diese sind farblich in der Karte erkennbar. 

 

 

 

Abbildung 19: Potenzialflächen bei Ausschluss der harten und weichen Tabuzonen (eigene Darstellung 2023) 
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1.4 Exkurs: wichtige Kenngrößen für die Wirtschaftlichkeit eines Standorts 

Da es sich bei der Windpotenzialanalyse der Stadt Weiden i.d.OPf. um eine rechtliche Prüfung der Flächen 

im Stadtgebiet hinsichtlich ihrer Eignung für den Betrieb von Windenergieanlagen handelt, wird die Wind-

höffigkeit nicht mehr als weiches Tabukriterium berücksichtigt. 

 

Da die Wirtschaftlichkeit eines Standortes vor allem für zukünftige Projektierer bzw. Betreiber von Wind-

energieanlagen relevant ist und diese die wirtschaftliche Standorteignung konkret prüfen müssen, ist die 

Betrachtung von verschiedenen Kenngrößen auch im Zuge von Potenzialanalysen wichtig. So ist das tat-

sächliche Potenzial – über die rechtliche Eignung der Flächen hinaus – besser abschätzbar und der mög-

liche Energiebeitrag der Windenergie konkreter berechenbar. 

Die Stadt Weiden i.d.OPf. berücksichtigt in ihrer Analyse daher in einem Exkurs zu wichtigen Kenngrößen 

für die Wirtschaftlichkeit eines Standortes das fachliche Kriterium mittlere Windgeschwindigkeit in 160 m 

Höhe, Datengrundlage hierfür stellt das Bayerische Landesamt für Umwelt zur Verfügung (Energie-Atlas 

Bayern). Zu Vergleichszwecken wird weiterhin auch die Gebietskulisse Windkraft aus dem Energie-Atlas 

Bayern aufgeführt. 

 

Diese Kenngrößen werden aus oben genanntem Grund nicht als weiche Tabukriterien eingestuft.  

In einer zusammenfassenden Abbildung werden die beiden Kenngrößen in Verbindung mit den Potenzi-

alflächen dargestellt, um Überschneidungen zwischen den Flächen erkennen zu können und eine realis-

tische Abschätzung treffen zu können, welchen Beitrag die Windenergie tatsächlich zur nachhaltigen 

Stromerzeugung in Weiden i.d.OPf. leisten kann. Daraus ist jedoch nicht zu schließen, dass sich Potenzi-

alflächen ohne Überschneidung mit den Kenngrößen nicht für den Betrieb von Windenergieanlagen eig-

nen. 

 

 

  



Windpotenzialanalyse und Windenergie-Beteiligungskonzept der Stadt Weiden i.d.OPf. 2023 (2. Fassung) 

28 

 

Gebietskulisse Windkraft 

Die Kenngröße Windhöffigkeit beschreibt das Vorkommen bzw. das Ertragspotenzial eines bestimmten 

Gebiets in Bezug auf den dort wehenden Wind und wird grundsätzlich als wichtige Kenngröße für die 

Windenergieplanung herangezogen (z.B. auch genannt im LEP Bayern). 

Die Gebietskulisse des Energie-Atlas Bayern bietet dabei eine Erstbewertung windhöffiger Gebiete aus 

umweltfachlicher/planerischer Sicht und weist vermutlich für WEA geeignete Flächen auf Grundlage der 

mittleren Windgeschwindigkeit auf 130 m Höhe aus. Diese sollte nicht unter 4,5 m/s liegen, da der Betrieb 

der WEA dann voraussichtlich nicht mehr wirtschaftlich ist. Das nördlich liegendste Gebiet im Westen des 

Stadtgebiets (Abb. 20) zeigt eine mittlere Windgeschwindigkeit von mehr als 5 m/s in 130 m Höhe an – 

damit wäre dieses Gebiet vermutlich für den Betrieb von WEA geeignet. Die weiteren Flächen weisen 

zwar nur eine mittlere Windgeschwindigkeit zwischen 4,5 und 4,9 m/s in 130 m Höhe auf, liegen damit 

aber immer noch über der Grenze von 4,5 m/s und eignen sich daher vermutlich auch für die Errichtung 

von WEA (nach Aussage des Energie-Atlas Bayern). 

 

Die Windhöffigkeitsdaten des Energie-Atlas Bayern wurden allem Anschein nach mit konkretisierenden 

Kenngrößen verschnitten, die nicht mehr dem Stand der Technik oder der aktuellen Gesetzeslage ent-

sprechen. Da die im Osten liegenden Flächen laut der Gebietskulisse nicht für den Betrieb von 

Windenergieanlagen in Frage kommen, aber hier die früheren privaten Planungen stattfanden, wurden 

vermutlich Landschaftsschutzgebiete berücksichtigt, was aufgrund der aktuell gültigen Gesetzeslage kein 

Ausschlusskriterium für die Windenergie darstellt.  

 

Abbildung 20: Gebietskulisse Windkraft (eigene Darstellung 2023, Datengrundlage Bayerisches Landesamt für Umwelt) 

Gebietskulisse  

Windkraft:  

für WEA  

geeignete Flächen 
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Mittlere Windgeschwindigkeit in 160m Höhe 

Eine ausreichend hohe Windgeschwindigkeit ist eines der ausschlaggebenden Kriterien für die Wahl einer 

Fläche als Standort für Windenergieanlagen, wobei eine mittlere Windgeschwindigkeit von 4,8 m/s als 

unterste Grenze der Wirtschaftlichkeit angesehen wird. Der Energie-Atlas Bayern stellt Daten der durch-

schnittlichen Windgeschwindigkeiten in 160 m Höhe über Grund als Mittelwert von 2001 bis 2020 zur 

Verfügung. 

Diese Daten wurden für diesen Exkurs in vier verschiedene Windgeschwindigkeits-Kategorien zusammen-

gefasst: 

> 4,8 – 5,0 m/s 

> 5,0 – 5,5 m/s 

> 5,5 – 6,0 m/s 

> 6,0 m/s 

 

Abbildung 21 zeigt, dass nur in einem kleinen Teil im Nordosten des Stadtgebiets eine mittlere Windge-

schwindigkeit unter 5 m/s in 160 m Höhe erreicht wird. Im Rest des Stadtgebiets wurde eine mittlere Wind-

geschwindigkeit von mehr als 5 m/s in 160 m Höhe gemessen. Insbesondere im Osten des Stadtgebiets 

wird eine Windgeschwindigkeit über 6 m/s gemessen, was mit den früheren Planungen der Stadt Weiden 

i.d.OPf. übereinstimmt. 

 

Abbildung 21: mittlere Windgeschwindigkeit in 160 m Höhe (eigene Darstellung 2023, Datengrundlage Bayerisches Landesamt 

für Umwelt)  
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Potenzialflächen und Kenngrößen 

Um das Potenzial im Stadtgebiet realistischer einschätzen zu können, wurde die mittlere Windgeschwin-

digkeit in 160 m Höhe in die Potenzialflächenkarte übernommen. Eine Potenzialfläche wird dann als wirt-

schaftlicher Standort eingestuft, wenn es eine Überlagerung mit einer Fläche ausreichend hoher mittlerer 

Windgeschwindigkeit in 160 m Höhe gibt. Abbildung 22 zeigt, dass alle Potenzialflächen innerhalb der 

Gebiete mit einer mittleren Windgeschwindigkeit über 5 m/s in 160 m Höhe liegen, demnach würden sich 

zumindest anhand dieser Kenngröße alle Potenzialflächen wirtschaftlich mit WEA betreiben lassen. Dar-

aus ist nicht zu schließen, dass sich alle Potenzialflächen tatsächlich wirtschaftlich betreiben lassen und 

für die Windenergie genutzt werden. Dies ist durch einen zukünftigen Projektierer intensiv zu prüfen – hier 

werden dann auch weitere wichtige Kenngrößen berücksichtigt. 

 

Die grünen Flächen der Gebietskulisse Windkraft sind zu Vergleichszwecken eingezeichnet. Hier wird 

deutlich sichtbar, dass die vom Energie-Atlas Bayern als geeignet deklarierte Flächen in Gebieten mit 

geringerer mittlerer Windgeschwindigkeit liegen und nicht dort, wo der Wind besonders hohe Geschwin-

digkeiten aufnimmt. Ziel der Gebietskulisse ist eine erste Einschätzung, wo sich WEA unter Berücksichti-

gung der Windhöffigkeit und umweltfachlicher Belange errichten lassen, d.h. die windhöffigen Flächen 

wurden mit Umwelt- bzw. Planungsdaten verschnitten, die nicht mehr der aktuell gültigen Rechtsprechung 

entsprechen. Die Daten der Gebietskulisse reichen aus Sicht des Klimaschutzmanagements und des 

Stadtplanungsamts nicht für eine fachlich richtige Aussage bzgl. der Eignung der Flächen im Stadtgebiet 

aus.  

 

Abbildung 22: Potenzialflächen i.V.m. Kenngrößen (eigene Darstellung 2023)  

Gebietskulisse Windkraft 
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1.5 Schlussfolgerungen und weiteres Vorgehen 

Die in Abbildung 19 dargestellten Potenzialflächen ergeben zusammengefasst eine Fläche von 375 ha, 

was einem prozentualen Flächenanteil von 5,3 % des Stadtgebiets entspricht. Zum Vergleich: unter Be-

rücksichtigung des Kriteriums Landschaftsschutz ergab sich eine Potenzialfläche von 153 ha – also 2,2 % 

des Stadtgebiets. 

Sollte sich herausstellen, dass die Stadt Weiden i.d.OPf. einen höheren Flächenanteil für die Windenergie 

benötigt, um das für Bayern angestrebte Flächenziel erreichen zu können, muss eine neue Abwägung der 

weichen Tabukriterien stattfinden und gegebenenfalls auf den Schutz einzelner Belange verzichtet wer-

den, die rechtlich betrachtet nicht geschützt werden müssen. Die Verschneidung der harten Tabukriterien 

mit Berücksichtigung eines Abstandsbuffers von 800 m zu Siedlungsgebieten ergab eine Potenzialfläche 

von 498 ha, also einen Flächenanteil von 7,05 % des gesamten Stadtgebiets. Aus rechtlicher Sicht würden 

demnach noch mehr Flächen in Frage kommen. 

 

Die Berücksichtigung der im Exkurs behandelten Kenngröße für die Wirtschaftlichkeit eines Standorts 

ergab, dass sich zumindest angesichts der mittleren Windgeschwindigkeit in 160 m Höhe alle Potenzial-

flächen wirtschaftlich betreiben lassen. Eine intensivere Betrachtung möglicher Flächen hinsichtlich der 

Wirtschaftlichkeit muss zu gegebener Zeit durch einen Projektierer erfolgen. 

 

Nachdem die Windpotenzialanalyse aufzeigen konnte, welche Flächen im Stadtgebiet von Weiden i.d.OPf. 

zum aktuellen Zeitpunkt für die Nutzung von Windenergieanlagen in Frage kommen, musste geklärt wer-

den, welchen Weg die Stadt Weiden i.d.OPf. gehen möchte, um Windenergieanlagen tatsächlich zu rea-

lisieren. Die derzeit gültige Rechtslage ermöglicht grundsätzlich zwei Wege: 

 

1. Aktuell besteht noch die planerische Steuerungsmöglichkeit der Konzentrationszonenaufstel-

lung im Flächennutzungsplan (FNP) nach §35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, d.h. die Kommune kann 

hierdurch steuern, wo sich Windenergie konkret ansiedeln soll bzw. welche Flächen von WEA frei-

gehalten werden sollen. Die Kommune hat so die Möglichkeit, aus ihrer Sicht besonders schüt-

zenswerte Flächen unter Schutz zu stellen, auch wenn diese grundsätzlich für Windenergie in 

Frage kommen würden. Dies hat jedoch zur Folge, dass nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB eine 

Ausschlusswirkung für Windenergieanlagen auf allen übrig gebliebenen Flächen erzeugt wird, d.h. 

der Bau von Windenergieanlagen wäre dann nur noch in den im FNP dargestellten Konzentrati-

onszonen möglich. 

 

2. Darüber hinaus kann eine Gemeinde auch auf die Steuerung durch die Berücksichtigung der Wind-

energie im FNP verzichten und konkrete Anträge von Bauvorhaben nach dem BImSchG prüfen 

und genehmigen. Windenergieanlagen bleiben damit grundsätzlich auf allen Flächen möglich, so 

lange kein rechtlicher Grund für den Ausschluss spricht. 
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Nach den neuen gesetzlichen Gegebenheiten soll die Regionalplanung Windenergiegebiete im Regional-

plan ausweisen, die dem notwendigen Flächenbeitragswert nach §3 Abs. 1 WindBG angerechnet werden 

können. Dazu zählen auch Raumordnungs- und Bauleitpläne, wenn diese spätestens am 1. Februar 2024 

wirksam geworden sind, d.h. Planungen müssten bis zu diesem Stichtag in Gänze beschlossen und ver-

öffentlicht sein. Demnach bleibt den Kommunen die Möglichkeit der Steuerung noch bis 2024 erhalten. 

Dies ist aus Sicht der Stadt Weiden i.d.OPf. zeitlich nicht mehr realisierbar. 

Die Regionalpläne können, aber müssen nicht zwangsweise mit den bisherigen Planungen oder Überle-

gungen der Kommunen übereinstimmen, bilden dann aber die Grundlage für die Windenergieplanung, da 

Bauleitpläne nach §1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Regionalplanung anzupassen sind. Damit verlieren 

die Kommunen die Möglichkeit, selbst Konzentrationszonen im FNP auszuweisen und können nicht mehr 

steuern. 

Die Möglichkeit einer Genehmigung konkreter Windenergievorhaben nach dem BImSchG bleibt weiterhin 

erhalten. 

 

Abbildung 23: Weidener Weg (eigene Darstellung 2023) 

 

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Schutzwürdigkeit der bestehenden Landschaftsschutzgebiete 

(LSG) gegeben. Die Schutzverordnungen verweisen auf folgende Schutzgüter: 

 Die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-

turhaushaltes 

 Die Vielfalt, Eigenart, Schönheit und die besondere kulturhistorische Bedeutung der Landschaft 

 Die Nutzung zum Zweck der Naherholung und des Naturgenusses 

Handlungen, die den Charakter der Landschaftsschutzgebiete verändern oder den besonderen Schutz-

zwecken zuwiderlaufen, sind verboten. Aus fachlicher Sicht des Umweltamtes ist hierbei festzustellen, 

dass bis zu 250m hohe WEA grundsätzlich geeignet sind, diese Verbotstatbestände auszulösen. 

Der im Juli 2022 eingeführte § 26 Abs. 3 BNatSchG regelt ausdrücklich, dass Festsetzungen in LSG-

Verordnungen einer Errichtung von WEA nicht entgegenstehen können, solange die im WindBG festge-
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setzten Flächenbeitragswerte nicht erreicht wurden. Da bislang weder in Bayern, noch in der Planungsre-

gion oder in der Stadt Weiden i.d.OPf. diese Teilflächenwerte erreicht werden, kann nach Ansicht des 

Umweltamtes der Schutz vor Beeinträchtigung der Schutzgüter im LSG der Errichtung von WEA nicht 

entgegengehalten werden. Das Gleiche gilt für die Landschaften der Weidener Bucht, die nicht durch LSG-

Verordnungen geschützt werden. 

 

Da anhand der Analyse festgestellt werden konnte, dass die Potenzialflächen keinerlei Flächen betreffen, 

die einen Schutz über die harten und weichen Tabukriterien hinaus bedürfen, ist eine Steuerung durch die 

Aufstellung von Konzentrationszonen im FNP aus Sicht des Stadtplanungs- und des Umweltamtes nicht 

notwendig und mit Blick auf die kurze verbleibende Zeit zum Stichtag 01.02.2024 nicht umsetzbar. Nach 

Beschluss des Stadtrats vom 27.03.2023 werden mögliche Bauvorhaben zukünftig nach dem BImSchG 

geprüft und genehmigt. Sobald die Regionalplanungen abgeschlossen sind, wird die Stadt Weiden i.d.OPf. 

ihre Planungen gem. § 1 Abs. 4 BauGB an die Regionalpläne anpassen müssen. Weiterhin kann sich die 

Rechtslage laufend ändern. Dies muss auch zukünftig berücksichtigt und die Windpotenzialanalyse wie 

auch der Weidener Weg an die aktuellen Bestimmungen und Vorgaben angepasst werden. 

 

Als Teil dieses Weidener Wegs wurde zudem das folgende Konzept zur Beteiligung der Öffentlichkeit bei 

der Planung von Windenergieanlagen beschlossen. 
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2. Beteiligungskonzept 

Der Ausbau der Windenergie an Land stellt nicht nur eine politisch, sondern auch eine gesellschaftlich 

stark diskutierte Herausforderung dar. Gleichzeitig befindet sich der planungsrechtliche Hintergrund für 

die Windenergieplanung durch das WindBG in einem starken Umbruch. Es wird eine zentrale Aufgabe der 

Kommunen bleiben, fachrechtliche Grundlagen, verschiedene Interessen, Fragen der Energiesicherheit 

und insbesondere die Belange der Bürger*innen in Einklang zu bringen. 

Windenergieanlagen (WEA) sind in der Bevölkerung nicht unumstritten und können zu einer lebhaften 

Debatte zwischen Befürworter*innen und Gegner*innen führen. In der Vergangenheit hatten Bestrebun-

gen und Planungen bzgl. der Windenergie und der Bau von WEA eine erhebliche Störung des Stadt- bzw. 

Dorffriedens zur Folge, was zum Teil noch Jahre später spürbar nachwirkt. Vermeintliche oder tatsächliche 

persönliche, wirtschaftliche oder ökologische Beeinträchtigungen im unmittelbaren oder auch weiteren 

Wohnumfeld führen zu Unsicherheiten und Protesten von Teilen der Bevölkerung. Fragen von ungleich 

verteilten finanziellen Vorteilen (z.B. ortsfremde Investor*innen, Pachteinnahmen durch wenige Eigentü-

mer*innen) können ebenso Gründe für Auseinandersetzungen sein. Auch in Weiden i.d.OPf. hat ein ver-

gangener Ansiedlungsversuch von WEA zu teils heftigen Auseinandersetzungen in der Stadtgesellschaft 

geführt. 

Gleichzeitig suggerieren die hohe Medienwirksamkeit von Windenergieplanungen und Proteste gegen 

diese Bestrebungen eine mehrheitliche Ablehnung von WEA in der Bevölkerung. Die Fachagentur Wind-

energie an Land (FA Wind) veröffentlicht jährlich seit dem Jahr 2015 in Zusammenarbeit mit forsa eine 

repräsentative Umfrage zur Akzeptanz der Windenergie an Land, welche das Meinungsbild der volljähri-

gen Bevölkerung in Deutschland darstellt. Die Ergebnisse der Umfragen machen schon seit 2015 deutlich, 

dass der Ausbau von Windenergie von einem konstant hohen gesellschaftlichen Konsens getragen wird. 

Der Eindruck, dass sich ein Großteil der Bevölkerung gegen den Ausbau von Windenergie an Land aus-

spricht, lässt sich also nicht bestätigen und ist mit der sogenannten „schweigenden Mehrheit“ zu begrün-

den – d.h. dass sich Menschen, die grundsätzlich für den Ausbau von Windenergie sind, weniger öffentlich 

dazu äußern bzw. tendenziell weniger Demonstrationen besuchen als Menschen, die sich deutlich gegen 

den Ausbau aussprechen. 

Es ist eine kommunale Aufgabe, alle Bevölkerungsgruppen in Windenergieplanungen miteinzubeziehen 

und deren Sorgen und Bedenken zu berücksichtigen, sodass Windenergievorhaben von einer möglichst 

breiten Mehrheit der Bevölkerung getragen werden. Das Ziel ist eine diskussionsfreudige, aber friedliche 

Debatte zur Etablierung einer langfristigen, gesellschaftlich getragenen Akzeptanz von WEA. Erfolgreiche 

Modelle mit hoher Akzeptanz der Bürger*innen beinhalten die zentralen Bausteine a) eine informelle Öf-

fentlichkeitsbeteiligung (potentielle Anwohner*innen im Stadtgebiet und den Nachbarkommunen), b) ein 

Pacht-Flächenpooling-Modell aller Anlieger*innen und c) die anteilige oder vollständige Durchführung des 

Vorhabens durch Bürgerenergiegenossenschaften und/oder die eigenen Stadtwerke mit finanziellen Be-

teiligungsmöglichkeiten der lokalen Bevölkerung. 
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Durch die Veränderungen der Planungsgrundlagen für WEA verlieren die Kommunen wesentliche Teile 

ihrer bisherigen Steuerungsmöglichkeiten, insbesondere durch das Wegfallen der Möglichkeit, Konzent-

rationszonen mit Ausschlusswirkung im Flächennutzungsplan aufzustellen. Die regionalen Planungsver-

bände sind durch das Landesentwicklungsprogramm Bayern dazu aufgefordert, Vorranggebiete für die 

Windenergie auszuweisen, in welchen die Kommunen aktiv die Bausteine a) bis c) durchführen können. 

Dabei kommt auf die Kommunen die zentrale Bedeutung eines neutralen und fairen Vermittlers zwischen 

Bürger*innen, Flächeneigentümer*innen und der Energiewirtschaft zu. 

 

Windenergie ist ein komplexes und vielschichtiges Thema. Eine informelle Öffentlichkeitsbeteiligung sollte 

Bürger*innen ihren Gestaltungsraum aufzeigen und für entsprechende Einflussmöglichkeiten befähigen.  

Mit den gesetzlichen Veränderungen verbleiben den Kommunen – und damit auch den Bürger*innen im 

Rahmen der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung – nur noch wenige rechtliche und administrative Ein-

fluss- und Gestaltungsmöglichkeiten. Diese Diskrepanz ist der Bevölkerung frühzeitig und während des 

gesamten Verfahrens transparent offen zu legen, insbesondere ist eine „Scheinpartizipation“ zu vermei-

den. Gerade deshalb steigt die Bedeutung einer politischen und gesellschaftlichen Debatte mit dem Ziel 

einer selbstaktiven Stadtpolitik und Bürgerschaft, welche für möglichst partizipative und von allen getra-

gene Lösungen (z.B. in Form von Bürgerenergiegenossenschaften und Flächenpooling) streiten. Dazu ist 

ein breiter Beschluss des Stadtrats notwendig, um den Willen und Weg der Stadt Weiden i.d.OPf. auszu-

drücken. In Zusammenarbeit von Stadtplanungsamt und Klimaschutzmanagement wurde dazu der Wei-

dener Weg entwickelt, welcher in diesem Konzept dargestellt wird. 
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2.1 Planungsphasen und Beteiligungsschritte 

Der Weidener Weg stellt ein Gesamtkonzept für die Beteiligung der Öffentlichkeit, der Bürger*innen und 

der Grundstückseigentümer*innen dar und gliedert sich in drei Phasen. 

 

Abbildung 24: Beteiligungskonzept der Stadt Weiden i.d.OPf. (eigene Darstellung 2023) 

2.1.1 Vorplanungsphase 

Die Vorplanungsphase begann mit dem Grundsatzbeschluss für einen Weidener Weg zur Windenergie in 

der Stadtratssitzung vom 27.06.2022, nach dem „(d)ie Möglichkeiten zur Windkraftnutzung im Weidener 

Stadtgebiet, ggf. auch darüber hinaus und unter Eingehung von Kooperationen, bspw. mit anderen Ge-

bietskörperschaften, den Stadtwerken oder Energiegenossenschaften (…) weiterverfolgt werden (sollen)“. 

Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Bestrebungen für eine Landes- oder Regionalplanung zur Aus-

weisung von Windenergiegebieten, weswegen sich die Stadtverwaltung auf Vorgespräche mit Energie-

versorgern und eine Potenzialanalyse basierend auf harten und weichen Tabukriterien einstellte, um eine 

Erforderlichkeit der Steuerung in Form von Konzentrationszonen oder Sondergebieten prüfen zu können. 

Durch die Aufforderung des Regionalen Planungsverbands Oberpfalz-Nord wurde die Weidener Windpo-

tenzialanalyse mit dem Ziel der Meldung entsprechender Potenzialflächen an den Planungsverband an-

gepasst. 

Parallel startete die Ausarbeitung der Beteiligungsverfahren aus den Bausteinen a) informelle Öffentlich-

keitsbeteiligung für die Bürger*innen im Weidener Stadtgebiet und in den betroffenen Nachbarkommunen 

und b) Entwicklung einer finanziellen Bürger*innenbeteiligung. Dies ist besonders wichtig, um zukünftige 

Windenergieprojekte möglichst mit einer hohen Akzeptanz und regional bzw. kommunal umsetzen zu kön-

nen. 
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Um weitere fachliche Unterstützung zu erhalten, hat sich die Stadt Weiden i.d.OPf. für das Programm 

Windförderer 2.0 des bayerischen Wirtschaftsministeriums beworben. Es wurde ein Windkümmerer zuge-

teilt, der die Stadt zukünftig insbesondere bei der Flächensicherung unterstützen soll. Weitere Leistungen 

des Windkümmerers sind abhängig von der Budgetzuteilung des Förderprogramms. 

Die Vorplanungsphase hat seinen Abschluss durch den Beschluss der Windpotenzialanalyse und des 

Windenergie-Beteiligungskonzepts im Stadtrat am 27.03.2023 gefunden. Die Potenzialflächen wurden 

dem Regionalen Planungsverband Oberpfalz-Nord zur weiteren Verwendung in der Regionalplanung ge-

meldet und die Eigentümer*innen der Potenzialflächen postalisch über die Ergebnisse der Analyse und 

die weiteren Schritte informiert. Im Zuge des Informationsschreibens haben sich bereits einige Grund-

stückseigentümer*innen zurückgemeldet und ihr Interesse an potenziellen Windenergieprojekten mitge-

teilt. 

2.1.2 Entwicklungs- und Genehmigungsphase 

Eine erfolgreiche Umsetzung der Windenergieplanung, d.h. basierend auf einer breiten gesellschaftlichen 

Akzeptanz, erfordert ein aktives Handeln von Stadtpolitik, -verwaltung und Bürger*innenschaft. 

Die Stadt Weiden i.d.OPf. wird daher frühzeitig mit einer Flächen-Optionierung potenziell geeigneter 

Standorte beginnen. Dieser Schritt ist für zukünftige Windenergieprojekte besonders wichtig, d.h. bevor 

die breite Bevölkerung beteiligt wird, muss erst der Kontakt zu den Flächeneigentümer*innen hergestellt, 

deren Entwicklungsinteresse abgefragt und über Kauf- oder Pachtoptionen gesprochen werden. Ohne 

eine vorzeitige Flächen-Optionierung könnten die Bausteine a) und b) ihre Relevanz verlieren und ein 

Ausbau der Windenergie im Stadtgebiet folglich beeinträchtigt werden. 

Bei den in diesem Schritt geplanten Bausteinen a) und b) kann die Stadtverwaltung vom Windkümmerer 

unterstützt werden und anschließend auf professionelle Dienstleister setzen, die mit ihrer Erfahrung in der 

Umsetzung von Windenergieprojekten die entsprechend notwendigen Schritte mit durchführen.  

Der erste wichtige Schritt der Flächen-Optionierung soll kontinuierlich weitergeführt werden. 

Die weiteren Schritte – wie die informelle Öffentlichkeitsbeteiligung – benötigen einen externen und pro-

fessionellen Dienstleister. Die entsprechende Vergabe kann ebenfalls zeitnah nach dem Beschluss im 

Stadtrat erfolgen. Als Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung und in Zusammenarbeit mit den regionalen 

Energieversorgern können Bürgerinvestitions- und beteiligungsmodelle an Windparks entwickelt werden. 

Stehen Betreibermodel und Projektierer fest, kann im Rahmen der Projektentwicklung ein Genehmigungs-

verfahren nach BImSchG eingeleitet werden. In dieser Phase können auch die Kauf- oder Pachtverträge 

mit allen teilnehmenden Eigentümer*innen abgeschlossen werden. 

Anschließend startet die Finanzierungsphase, in welcher Beteiligungen und Kredite möglichst von Bür-

ger*innen aus der Region gezeichnet werden können. Begleitet wird die gesamte Phase durch eine fort-

dauernde Kommunikation gegenüber dem Stadtrat und der Öffentlichkeit. 
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2.1.3 Bau- und Betriebsphase 

Während der Bau- und Betriebsphase findet kein organisiertes Beteiligungsverfahren statt. Bürger*innen, 

Pächter*innen und lokale Investor*innen werden durch die Betriebsgesellschaft fortdauernd informiert. Die 

Baustelle und der fertige Windpark sollten durch Interessierte bei entsprechenden Terminen besichtigt 

werden können. 

2.2 Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung 

Nach dem Beschluss durch den Stadtrat kann mit der Öffentlichkeitsbeteiligung begonnen werden. Dieser 

Prozess muss einerseits von Seiten der Kommune aus Eigeninteresse zur Sicherung der lokalen Ener-

gieversorgung und des gesellschaftlichen Friedens angegangen werden, anderseits hat die Kommune 

durch die veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen keine zentralen Steuerungsinstrumente mehr und 

kann damit keine ergebnisoffene Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Windenergieplanung mehr garantieren. 

Dies führt dazu, dass statt der Frage „ob“ Windenergie in Weiden i.d.OPf. überhaupt möglich ist, eher 

Fragen des „wie“ die Windenergie gestaltet werden kann, gestellt werden müssen. Es muss sich bspw. 

mit der Ausgestaltung der Erschließung, der Anzahl der konkreten WEA und der Höhe der Anlagen befasst 

werden. Das informelle Beteiligungsverfahren muss entsprechend frühzeitig informieren und gestaltet wer-

den. Der Weidener Weg sieht dazu vor: 

2.2.1 Einheitliche Information der Bürger*innen und der Nachbargemeinden 

Die Bürger*innen von Weiden i.d.OPf. und der Nachbargemeinden werden zu einer ersten öffentlichen 

Informationsveranstaltung eingeladen. Dort findet eine Information über den Prozess des Weidener Wegs, 

die Potenzialflächen, Mitsprachemöglichkeiten sowie speziell Bürgerenergie- und -beteiligungsmodelle 

und das Flächenpooling unter Eigentümer*innen statt. Offiziell durchgeführt wird die Veranstaltung von 

der Stadt Weiden i.d.OPf., konkret umgesetzt und moderiert allerdings durch einen mit Bürger*innenbe-

teiligungsverfahren vertrauten Dienstleister. Fachliche Vorträge zum Bau und zur Beteiligung, u.a. auch 

mit Akteuren wie dem Energietechnologischen Zentrum (ETZ) und den regionalen Bürgerenergiegenos-

senschaften, sind geplant. 

Parallel soll ein kontinuierlicher Austausch mit den Bürgermeister*innen der Nachbargemeinden stattfin-

den, um sich über mögliche interkommunale Projekte auszutauschen. 

2.2.2 Anwohner*innenforen 

Bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung werden methodisch bedingt die besonders interessierten 

Menschen aus dem ganzen Stadtgebiet angesprochen. Dies betrifft insbesondere auch Vertreter*innen 

mit schon bestehender starker Position für oder gegen die Windenergie, welche einen solchen Rahmen 

nutzen, um für die eigene Position gewinnend zu werben. Dies ist sicherlich ein legitimes Anliegen, jedoch 

kommen dabei ggf. Positionen der Anwohner*innen aus den sich im Stadtgebiet oder in den Nachbarkom-

munen befindlichen Gemeinden zu kurz. Aus diesem Grund haben sich gezielte Veranstaltungen für die 



Windpotenzialanalyse und Windenergie-Beteiligungskonzept der Stadt Weiden i.d.OPf. 2023 (2. Fassung) 

39 

 

Anwohner*innen eines geplanten Windparks bzw. Windenergiegebiets bewährt – zu diesem Schluss 

kommt die FA Wind in ihren Umfragen. 

Aus diesem Grund sind für die Anwohner*innen der vielversprechendsten WEA-Standorte gezielte Veran-

staltungen vorgesehen. Dabei sollen alle in diesen Gebieten lebenden Menschen gezielt angeschrieben, 

informiert und eingeladen werden. Dabei liegt eine Zusammenarbeit mit den jeweiligen Nachbarkommu-

nen auf der Hand, u.a. zur Ansprache der auch außerhalb des Stadtgebiets lebenden Menschen. Die Idee 

hinter dieser gezielten Ansprache ist die Adressierung der jeweiligen lokalen Bevölkerung, die sich sonst 

leicht durch die „Stadtmehrheit“ übergangen fühlt. Gleichzeitig soll eine verbesserte Transparenz hinsicht-

lich der Einflussmöglichkeiten der Bürger*innen auf die konkrete Umsetzung der Windenergievorhaben 

erreicht werden. 

2.3 Flächenpooling 

Beim dezentralen Ausbau der Erneuerbaren Energien kommt eine zentrale Rolle auf die Eigentümer*innen 

in Frage kommender Flächen zu. Da die Kommune zukünftig keine klassischen Steuerungsinstrumente 

wie die Bauleitplanung mehr zur Verfügung haben wird, liegt dieser Schritt hier auf der Hand. Besteht 

Einvernehmen zwischen möglichst vielen Anlieger*innen, der Kommune und damit auch der parallel statt-

findenden Öffentlichkeitsbeteiligung, kann hier gemeinsam und unter professioneller Anleitung eines er-

fahrenen Dienstleisters weiterhin das „wie“ des Windenergieausbaus gesteuert werden und beispiels-

weise konkrete Abstände zum Siedlungsgebiet oder eine maximale Anzahl von WEA festgelegt, damit der 

Stadt- und Nachbarschaftsfrieden gesichert und ein fairer Ausgleich zwischen Betroffenen hinsichtlich der 

Pachteinnahmen erzielt werden. Das Steuerungsinstrument hierzu ist das Flächenpooling. 

In einer Auftaktversammlung mit den Flächeneigentümer*innen eines geeigneten Gebiets können erste 

Informationen weitergegeben und Sachverhalte aufgeklärt werden. Ziel ist es, das Interesse für die Teil-

nahme an einem Flächenpooling abzufragen und um Akzeptanz für das Vorgehen zu werben. Für die 

Eigentümer*innen ist eine Teilnahme am Pooling attraktiv, da sie weniger gegeneinander ausgespielt wer-

den können und dadurch der Stadt- bzw. Dorffrieden erhalten bleibt. Auch nicht unmittelbar durch das 

Bauvorhaben betroffene Grundstückseigentümer*innen mit einem kleineren Anteil an den Pachteinnah-

men werden beteiligt und durch die professionelle Unterstützung in ihren Rechten gegenüber einem Wind-

energieprojektierer gestärkt. 

Bei einer zweiten Versammlung der Eigentümer*innen können die ausgearbeiteten Pooling-Vereinbarun-

gen und Entwürfe des Pachtvertrags erläutert werden.  

Bei erfolgreichem Verlauf können im Nachgang die Unterschriften (ggf. auch mit Nachgesprächen) ge-

sammelt und geeignete Projektpartner (Projektierer, Bürgerenergiegenossenschaften) gefunden und ein-

gebunden werden. 
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2.4 Bürgerenergie 

Erfolgreiche Umsetzungen von Planung und Bau von WEA im Einklang mit einem überwiegenden Teil der 

Bevölkerung erfolgten in Süddeutschland i.d.R. nur mit sinnvollen Modellen zur Beteiligung der Bürger*in-

nen am Betrieb bzw. am wirtschaftlichen Ertrag. Dabei kommen verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten 

ggf. auch in Kombination zur Anwendung. 

2.4.1 Ausgangslage 

Im Stadtgebiet von Weiden i.d.OPf. und im Umland in der nördlichen Oberpfalz gibt es schon einige Dach- 

oder Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Hand von Bürgerenergiegenossenschaften. Dabei sind ins-

besondere die Be-On Bürgerenergie Oberpfalz Nord eG, die ZENO Zukunftsenergie Nordoberpfalz eG, 

die new Bürger-Energiegenossenschaft West eG und die TIR Energie eG sowie als Anteilseigner die 

Stadtwerke Weiden und die Stadt Weiden i.d.OPf.  zu nennen. Damit gibt es erfolgreiche Projekte und 

verschiedene Betriebskonzepte, um Bürgerenergieprojekte auch hinsichtlich des Windenergieausbaus er-

folgreich umzusetzen. 

Darüber hinaus werden in unmittelbarer oder näherer Nachbarschaft, in Parkstein und um Markt Tännes-

berg aktuell Windparks unter maßgeblicher Federführung der Bürger*innen geplant und umgesetzt. Beide 

Projekte können als regionale Vorbilder und Anschauungsbeispiele für eine dezentrale Stromversorgung 

mit WEA dienen, die von Bürger*innen geplant und etabliert wird. 

2.4.2 Beteiligungsmodelle 

Bürger*innenbeteiligungsformate an Wind- und Solarparks umfassen ein weites Spektrum, von Bürger*in-

nen als Anteilseigner (z.B. als Kommanditisten einer GmbH & Co. KG oder Genossen einer e.G.) bis hin 

zu Kreditgeber (oft als Nachrangdarlehen, selten Crowdfunding), ggf. auch in Kombination mehrerer dieser 

Modelle. Dabei unterscheiden sich diese hinsichtlich ihrer Anteilshöhe, Mitsprache, Risiko und Laufzeit. 

Bürger*innen wollen an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt werden. Vorteil eines Bürger*innen-

beteiligungsmodells, gerade in der Rechtsform der Genossenschaft, ist die direkte Beteiligungsmöglichkeit 

der Bürger*innen und der Verbleib der Wertschöpfung in der Region. Die Gewinnbeteiligung erfolgt auf-

grund der Erlöse, die durch den Verkauf des erzeugten Stroms erwirtschaftet werden. 

Aus Perspektive der investierenden Energieversorgungsunternehmen z.B. der Stadtwerke dienen direkte 

finanzielle Beteiligungen der Bürger*innen v.a. der Erhöhung der Akzeptanz von WEA und Solarparks vor 

Ort. Für etablierte Bürgerenergiegenossenschaften kommt zusätzlich noch der Aspekt der Kapitalbeschaf-

fung hinzu. 

 

Modell Beteiligung Mitsprache & Verantwortung 

GmbH & Co KG 

(aktive Beteiligung) 

Beteiligung am Gewinn als Mitun-

ternehmer*in (Komandist*in) 

 Einflussmöglichkeiten & Mitsprache 

 Einkunft aus Gewerbebetrieb 

 Prospektpflicht ab 20 Anteilen 
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Genossenschaft 

(aktive Beteiligung) 

Beteiligung am Gewinn als Mitglied 

(Genoss*in) 

 Einflussmöglichkeiten & Mitsprache 

 Einkunft aus Kapitalanlage 

 Keine Prospektpflicht 

Nachrangdarlehen 

(passive Beteiligung) 

 Einzelinvestition über 25.000 EUR 

 Emissionsvolumina über 6 Mio 

EUR 

 Rendite aus Zinsen + ggf. Bonus 

 Als Darlehensgeber keine Informati-

onspflichten und Mitspracherechte 

 Einkunft aus Kapitalvermögen 

 Prospektpflicht ab 20 Anteilen 

Crowdfunding 

(passive Beteiligung) 

 Einzelinvestition bis 25.000 EUR 

 Emissionsvolumina bis 6 Mio EUR 

 Rendite aus Zinsen + ggf. Bonus 

 Als Darlehensgeber keine Informati-

onspflichten und Mitspracherechte 

 Einkunft aus Kapitalvermögen 

 Keine Prospektpflicht 

Abbildung 25: Finanzielle Beteiligungsmodelle und Herausforderungen für Bürger*innen (eigene Darstellung nach Eueco (2021): 

Finanzielle Bürgerbeteiligung an Erneuerbaren Energien - Leitfaden für Kommunen, Regionen und KlimaschutzmanagerInnen) 

 

Die konkrete Wahl oder Kombination von Beteiligungsmodellen für Bürger*innen muss Teil der Öffentlich-

keitsbeteiligung sein. Gleichzeitig ist es Aufgabe des Stadtrats als Kommunalparlament, fest zu schreiben 

inwiefern bestehende Energiegenossenschaften aus der Region und/oder Kommunalunternehmen (z.B. 

die Stadtwerke) als feste Anteilseigner der zu wählenden Betreibergesellschaft anzustreben sind. Sind 

Flächen der Bayerischen Staatsforsten von Windenergiegebieten betroffen, führen diese i.d.R. die Aus-

schreibungen in Federführung durch. Da diese sich nach Entscheidung des Freistaates Bayern an die 

Vorgaben der jeweiligen Kommune hinsichtlich erwünschter Beteiligungsmodelle richten müssen, können 

kommunale Ziele in der Ausschreibung berücksichtigt werden. 

Aus Perspektive der Kommune müssen finanzielle Beteiligungsmodelle gewählt werden, die für möglichst 

viele Bürger*innen aus der Region attraktiv ist. Dazu gehören auch Möglichkeiten, sich mit geringen Be-

trägen zu ggf. kürzeren Laufzeiten einzubringen. Dies kann beispielsweise über Darlehen oder Mitglied-

schaften in Bürgerenergiegenossenschaften ermöglicht werden. Gleichzeitig kann die Kommune auf die 

in der Region etablierten und erfolgreichen Beteiligungsprojekte zurückgreifen. 

Darüber hinaus können Anlieger*innen bzw. grundsätzlich alle Bürger*innen in den Genuss eines Bürger-

strommodels kommen und so den „eigenen“ Strom nutzen. Solche Modelle sind mit dem jeweiligen Be-

treiber abzustimmen und zu entwickeln. 

Keine eigentliche Beteiligung der Bürger*innen, allerdings auch in deren Interesse, kann eine mögliche 

Beteiligung der Kommune bzw. der Nachbarkommunen bis zu einem Abstand von 2500 m an den Gewin-

nen einer WEA sein. Dazu sind nach § 6 Abs. 3 EEG 2021 bis zu 2 Cent pro Kilowattstunde möglich. Für 

diese Beteiligung gibt es von Seiten der Betreiber keinen Rechtsanspruch, jedoch kann der Stadtrat die 

Verwaltung per Beschluss damit beauftragen, auf eine entsprechende Beteiligung in allen zukünftigen 

Fällen hinzuarbeiten. Alternativ kann sich die Kommune z.B. an einer Energiegenossenschaft beteiligen 

(dies ist bei der Stadt Weiden im Fall von Solaranlagen direkt bzw. indirekt mehrfach der Fall). 
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3. Fazit und Ausblick 

Bei der Windpotenzialanalyse der Stadt Weiden i. d. OPf. handelt es sich um eine Planungshilfe, die auf 

einer Prüfung der rechtlichen Vorgaben zur Windenergie basiert. Daraus abgeleitet wurden potenzielle 

Flächen im Stadtgebiet, die sich für die Errichtung von Windenergieanlagen eignen. Bei einer Betrachtung 

aller harten und weichen Tabukriterien, die in dieser Analyse erarbeitet wurden, ergibt sich zusammenge-

fasst eine Potenzialfläche von 375 ha, was einem prozentualen Flächenanteil von 5,3 % des Stadtgebiets 

entspricht. Eine Überlagerung mit der wichtigen Kenngröße mittlere Windgeschwindigkeit in 160 m Höhe 

brachte hervor, dass sich zumindest anhand dieser Kenngröße alle Potenzialflächen wirtschaftlich betrei-

ben lassen. Eine intensivere Betrachtung muss durch einen zukünftigen Projektierer erfolgen. Sollte sich 

herausstellen, dass diese Fläche nicht ausreicht, um das für Bayern bzw. die Planungsregion angestrebte 

Flächenziel bis 2027 bzw. 2032 erreichen zu können, muss eine erneute Abwägung stattfinden. Bei einer 

Betrachtung der harten Tabukriterien unter Berücksichtigung des angenommenen Siedlungsabstands von 

800 m ergibt sich eine potenzielle Fläche von 498 ha, also einen Flächenanteil von 7,05 % des gesamten 

Stadtgebiets. 

 

Diese Analyse schafft kein Baurecht und stellt keine Garantie dafür dar, dass an den erarbeiteten Stand-

orten tatsächlich WEA betrieben werden können. Ob sich ein Standort tatsächlich in vollem Umfang für 

Windenergie eignet, muss bei konkreten Bauvorhaben ausführlich geprüft werden, u.a. in Bezug auf As-

pekte des Natur- oder Lärmschutzes. Auch Mindestabstände z.B. zu Wohngebäuden werden bei jedem 

Bauvorhaben individuell berechnet. Erst wenn die Prüfungen ergeben, dass sich ein Standort aus allen 

Gesichtspunkten für die Windenergie eignet und eine WEA verträglich ist, kann das Vorhaben auch tat-

sächlich realisiert werden. 

 

Die Festlegung von Windenergiegebieten in der Regionalplanung spielt für die Beschleunigung des Aus-

baus von Erneuerbaren Energien in Bayern eine tragende Rolle. Eine Privilegierung von WEA wird nur 

noch in den Windenergiegebieten möglich sein, um eine Zerschneidung der Landschaft zu verhindern und 

die Anlagen möglichst an wenigen Standorten zu konzentrieren. 

 

Auf eine Aufstellung von Konzentrationszonen für Windenergie im FNP wird verzichtet, Bauanträge wer-

den fortan gemäß dem Stadtratsbeschluss vom 27.03.2023 nach dem BImSchG geprüft und genehmigt. 

 

Ein möglicher Ausbau der Windenergie im Stadtgebiet von Weiden i.d.OPf. kann allerdings nur dann kon-

fliktarm ablaufen, wenn die Bevölkerung die Pläne mitträgt. Der Einbezug der Bürger*innen ist daher un-

umgänglich. Um den Prozess der Beteiligung zu erleichtern, wird bei Planungen und konkreten Bauvor-

haben das beschlossene Windenergie-Beteiligungskonzept herangezogen.
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Anhang 

Harte und weiche Tabukriterien der Windenergie-Potenzialanalyse des Stadtgebiets von Weiden i.d.OPf. (Stand September 2023) 

Im Folgenden werden die harten und weichen Tabukriterien aufgelistet, die bei der aktuellen Fassung der Windpotenzialanalyse der Stadt Weiden i.d.OPf. berück-

sichtigt werden (basierend auf dem Windenergie-Erlass Bayern 2016 und Fachagentur Windenergie an Land unter https://www.fachagentur-windenergie.de/filead-

min/files/PlanungGenehmigung/FA_Wind_Abstandsempfehlungen_Laender.pdf). 

Harte Tabukriterien: zwingend freizuhalten; der darüber hinaus notwendige Abstand zu den Flächen wird als weiches Tabukriterium angegeben. 

Freizuhaltende Fläche: 

Hartes Tabukriterium 

Rechtlich notwendiger 

Abstand: hartes 

Tabukriterium 

Abstand: weiches Tabukriterium Rechtsgrundlage/Quellen Anmerkungen 

Siedlungsflächen bzw. Flä-

chen mit Wohnnutzung 

 in Gebieten mit Bebau-
ungsplänen nach § 30 
BauGB 

 innerhalb im Zusammen-
hang bebauter Ortsteile (In-
nenbereich) nach § 34 
BauGB, wenn diese nicht nur 
ausnahmsweise zulässig 
sind 

 Geltungsbereich nach § 35 
Abs. 6 BauGB 

 Geplante Siedlungsflächen 
(Flächennutzungsplan) 

 Allgemeine Siedlungsberei-
che (Regionalplan) 

 Siedlungsflächen der Nach-
bargemeinden 

 Annahme durch Entfall der 10 H-

Regelung: 

800m (beruhend auf der TA Lärm) 

Art. 82 BayBO 

 

§ 5 Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (BImSchG) 

Die aktuell noch geltende Abstandsregel 

nach Art. 82 BayBO vom 10-fachen der 

Höhe der WEA wird hier vernachlässigt, da 

diese folglich von einem konkreten Bauvor-

haben abhängig ist. Eine Prüfung des erfor-

derlichen Mindestabstands ist erst dann er-

forderlich. Unter Umständen würde eine 

Grundannahme bzgl. der Höhe zukünftiger 

WEA fälschlicherweise zu einem Aus-

schluss potentieller Flächen für Windener-

gie führen. 

Diese Regelung wurde angepasst, wonach 

jetzt nur noch 1000m Abstand notwendig 

sind, ab Juni 2023 bzw. bei zu geringer Flä-

chenausweisung entfällt die 10 H-Regelung 

allerdings, daher wurde nur ein Abstand 
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von 800m berücksichtigt, der auf der TA 

Lärm beruht. 

 

Eine immissionsschutzrechtliche Prüfung 

auf Grundlage der TA Lärm und die Festle-

gung des immissionsbedingten Abstands 

kann ebenfalls erst bei einem konkreten 

Bauvorhaben erfolgen – auch dieses Ab-

standskriterium wird in dieser Analyse da-

her vernachlässigt. 

Gewerbe- und Industrieflä-

chen 

 in Gebieten mit Bebau-
ungsplänen nach § 30 
BauGB 

 Geplante Gewerbeflächen 
(Flächennutzungsplan) 

 Gewerbe- und Industriean-
siedlungsbereiche (Regional-
plan) 

 Gewerbe- und Industrieflä-
chen der Nachbargemeinden 

 Annahme durch Entfall der 10 H-

Regelung: 

800m (beruhend auf der TA Lärm) 

Art. 82 BayBO inkl. Änderun-

gen 

Durch die Änderung des Art. 82 BayBO 

wird die Errichtung von WEA auch inner-

halb eines Radius von 2000m zulässig, 

wenn diese der Stromversorgung des Ge-

werbe- bzw. Industriegebietes dienen. Dies 

gilt jedoch nur, wenn gleichzeitig ein Ab-

stand von mindestens 1000m zu Gewerbe- 

und Industrieflächen selbst und zu Flächen 

mit Wohngebäuden eingehalten wird. 

Da die 10 H-Regelung ab Juni 2023 entfällt, 

wird ein Abstand von 800m berücksichtigt, 
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der auf der TA Lärm beruht. Die Festlegung 

des tatsächlich notwendigen Abstands kann 

erst nach einer immissionsschutzrechtli-

chen Prüfung bei einem konkreten Bauvor-

haben erfolgen. 

Straßen  

 Bundesfern-, Staats- und 
Kreisstraßen  

 Gemeindestraßen und 
sonstige öffentliche Straßen 

Bauverbotszone (40 m 

zu Autobahnen, 20 m zu 

Bundesstraßen, 20 m zu 

Staatsstraßen, 15 m zu 

Kreisstraßen) 

Baubeschränkungszone (100 m zu 

Autobahnen, 40 m zu Bundesstra-

ßen, 40 m zu Staatsstraßen, 30 m 

zu Kreisstraßen) 

§ 9 Bundesfernstraßengesetz 

(FStrG) 

 

Art. 23, 24 Bayerisches Stra-

ßen- und Wegegesetz (Ba-

yStrWG) 

In Anbaubeschränkungszonen ist die Er-

richtung von WEA nicht gänzlich ausge-

schlossen, eine Zustimmung der staatlichen 

Straßenbaubehörden wird jedoch regelmä-

ßig nicht erteilt, da von einer Störung des 

Verkehrs durch die WEA ausgegangen 

wird. 

Bei Gemeindestraßen und sonstigen öffent-

lichen Straßen kann z.B. aufgrund der Ge-

fahr von Eiswurf ein Mindestabstand festge-

setzt werden. 

Stromleitungen Wird anhand der WEA 

berechnet 

 

Annahme hier basierend 

auf der DIN-Norm: 120 

m 

 

 DIN EN 50 341-3-4 / VDE 

0210-3 

In Weiden betrifft dies Hochspannungslei-

tungen der Firma TenneT und das Strom-

netz des Bayernwerks. 

(Quelle: Energie-Atlas Bayern; zuletzt ge-

prüft am 22.09.2022) 

 

Nach der Norm DIN EN 50 341-3-4 / VDE 

0210-3 ist bei Freileitungen ohne Schwin-

gungsschutzmaßnahmen ein Abstand vom 

dreifachen Rotordurchmesser notwendig. 

Mit Schwingungsschutzmaßnahmen gilt ein 
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Mindestabstand des einfachen Rotordurch-

messers. Bei der durch das Umweltbundes-

amt betrachteten Referenzanlagen mit 100 

bzw. 140 m Höhe galt daher grundsätzlich 

ein Mindestabstand von einem Rotordurch-

messer. Auf dieser Grundlage wurde ein 

Abstand in Höhe des einfachen Rotordurch-

messers von aufgerundet 120 m zu Freilei-

tungen gewählt (Quelle: https://www.um-

weltbundesamt.de/sites/default/files/me-

dien/378/publikationen/potenzial_der_wind-

energie.pdf; zuletzt abgerufen am 

30.11.2022). 

Der ermittelte Abstand wird daher auch in 

dieser Analyse als Annahme getroffen. Wie 

hoch der Abstand einer WEA genau ausfal-

len muss, kann erst bei Vorlage eines kon-

kreten Bauvorhabens und den technischen 

Daten der WEA bestimmt werden. 

 

Schienenwege Abstand von 50 m zur 

Mitte des nächsten Glei-

ses 

 Art. 3 Bayerisches Eisenbahn- 

und Seilbahngesetz (BayESG) 

 

Gewässer 

 Bundeswasserstraßen 

 Gewässer erster Ordnung 

Abstand von 50 m zur 

Uferlinie 

 § 61 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) 

Nach § 61 Abs. 3 BNatSchG ist eine Aus-

nahmegenehmigung möglich, wenn das 

Landschaftsbild und der Naturhaushalt nur 
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 stehende Gewässer mit ei-
ner Größe von mehr als 1 
Hektar 

geringfügig beeinträchtigt werden oder ent-

sprechende Maßnahmen die Funktionen 

der Gewässer und der Uferzonen sicher-

stellen. 

Ob und inwiefern eine WEA hier zugelas-

sen werden kann, hängt von einem konkre-

ten Bauvorhaben ab und muss dann ge-

prüft werden. 

Wasserschutzgebiete   § 52 Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) 

Im Stadtgebiet sind Wasserschutzgebiete 

vorhanden.  

(Quelle: Ingrada; zuletzt geprüft am 

22.09.2022) 

 

Die Errichtung von WEA wäre u.U. möglich, 

wenn der Schutzzweck des Wasserschutz-

gebiets durch den Bau nicht gefährdet wird. 

Dies ist bei konkreten Bauvorhaben zu prü-

fen. 

Zivile und militärische 

Richtfunkstrecken 

Fresnelzone freizuhalten 

(Radius dieser Zone ist 

abhängig von der Fre-

quenz) 

 BayWEE Militärische Richtfunkstrecken sind nicht 

veröffentlicht, es muss über das Bundesamt 

für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-

leistungen der Bundeswehr bei einem kon-

kreten Bauvorhaben einer WEA abgeklärt 

werden, ob diese Anlage den Richtfunk be-

einträchtigt. 

(Quelle: Energie-Atlas Bayern; zuletzt ge-

prüft am 22.09.2022) 
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Der genaue notwendige Abstand zur Richt-

funkstrecke muss beim jeweiligen Betreiber 

erfragt werden, es gibt keine pauschal fest-

gelegte Abstandsregel, meist beträgt dieser 

15-50 m. 

(Quelle: https://www.fachagentur-windener-

gie.de/themen/radar-und-funkanlagen/richt-

funkstrecken/; zuletzt geprüft am 

22.09.2022) 

Zivile Luftverkehrsanlagen Festgelegter Anlagen- 

bzw. Bauschutzbereich, 

Abklärung mit Luftfahrt-

behörde notwendig 

 §§ 12 Abs. 2, 14, 17, 18a Luft-

verkehrsgesetz (LuftVG) 

Laut dem Energie-Atlas Bayern befinden 

sich im Umkreis des Stadtgebiets keine 

Luftverkehrsanlage und kein festgesetzter 

Anlagenschutzbereich (Quelle: Energie-At-

las Bayern; zuletzt geprüft am 22.09.2022). 

Allerdings muss der Flugplatz in Latsch be-

rücksichtigt werden. 

Militärische Belange 

 Militärischer Interessenbe-
reich Luftverteidigung 

 Militärischer Interessenbe-
reich Flugbetrieb 

 Militärischer Ausschlussbe-
reich 

Festgelegter Aus-

schlussbereich 

  Hierzu zählen z.B. die Flugsicherheit, die 

Luftfahrt, allgemeine Schutzbereiche und 

der Richtfunk. 

Das gesamte Stadtgebiet ist militärischer 

Interessenbereich.  

Südlich von Frauenricht und Halmesricht 

und nördlich des Brandweihers befinden 

sich Ausschlussgebiete. 

(Quelle: Energie-Atlas Bayern; zuletzt ge-

prüft am 22.09.2022). 
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Naturschutz 

 Nationalparke nach § 24 
BNatSchG 

 Naturschutzgebiete nach § 
23 BNatSchG 

 Kernzonen von Biosphä-
renreservaten nach § 25 
BNatSchG 

 Flächenhafte Naturdenk-
mäler nach § 28 BNatSchG 

 geschützte Landschaftsbe-
standteile nach § 29 
BNatSchG 

 Gesetzlich geschützte Bio-
tope nach § 30 BNatSchG 

 Alpenplan Zone C 

 Natura2000-Gebiete (Vo-
gelschutz- und FFH-Gebiete 
nach Artikel 3 der Richtlinie 
92/43/EWG) 

 u.U. Schutzabstand von max. 

1000m bzw. min. 1200m bei euro-

päischen Vogelschutzgebieten er-

forderlich (Einzelfallprüfung) 

§§ 23, 24, 25, 28 ff. Bundesna-

turschutzgesetz (BNatSchG) 

 

Richtlinie 92/43/EWG 

Die Errichtung von WEA ist in diesen Ge-

bieten ausgeschlossen. 

Im Stadtgebiet sind keine Naturschutzge-

biete, keine Biosphärenreservate, keine Na-

tionalparke und keine Vogelschutzgebiete 

vorhanden. Naturdenkmäler sind vorhan-

den. Am Brandweiher grenzt ein Vogel-

schutzgebiet an. Der Alpenplan beeinflusst 

das Stadtgebiet nicht. 

(Quelle: Energie-Atlas Bayern; zuletzt ge-

prüft am 22.09.2022) 
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Weiche Tabukriterien: aus Sicht der Stadt Weiden i.d.Opf. über die harten Tabukriterien hinaus schützenswert 

Kriterium Freizuhaltende Flächen/Abstand Rechtsgrundlage/Quellen Anmerkungen 

Erdbebenmessstationen/seis-

mologische Stationen 

Der Abstand richtet sich nach dem 

seismischen, akustischen und 

seismo-akustischen Störverhalten 

der WEA 

BayWEE Muss nicht betrachtet werden, da die nächstgelegene Bayerische 

Erdbebenmessstation Rotzenmuehle im Landkreis Neustadt an der 

Waldnaab auch bei Einberechnung des notwendigen Radius von 3 

bzw. 5 km außerhalb des Stadtgebiets liegt (Quelle: Energie-Atlas 

Bayern; zuletzt geprüft am 22.09.2022). 

 

Aus Gründen der Vollständigkeit wurde das Kriterium trotzdem auf-

genommen. Da der tatsächlich notwendige Abstand von der jeweili-

gen WEA abhängt, wird das Kriterium als weich festgelegt. 

Wettermessstationen des Deut-

schen Wetterdienstes (DWD) 

Ausschlusszone mit 5 km Radius, 

Höhenbeschränkungen in Umkreis 

von 15 km möglich 

BayWEE Muss nicht betrachtet werden, da die nächstgelegene Wetterradar-

station des DWD in Eisberg im Landkreis Neustadt an der Wald-

naab auch bei Einberechnung der Ausschlusszone von 5 km Ra-

dius und die Überprüfungszone mit 15 km Radius außerhalb des 

Stadtgebiets liegt (Quelle: Energie-Atlas Bayern; zuletzt geprüft am 

22.09.2022). 

 

Aus Gründen der Vollständigkeit wurde das Kriterium trotzdem auf-

genommen. Da der tatsächlich notwendige Abstand von der jeweili-

gen WEA abhängt, wird das Kriterium als weich festgelegt. 

Hochwertige Böden Besonders hochwertige Böden frei-

halten 

 Besonders hochwertige – also fruchtbare und damit wichtige Böden 

für die Landwirtschaft – sollten mit Blick auf eine Sicherung der 

Nahrungsversorgung besonders sensibel behandelt werden. Die 
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Datengrundlagen wurden aus dem Landschaftsplan der Stadt Wei-

den i.d.OPf. übernommen. Hier werden Flächen mit einer hohen Er-

tragsfähigkeit angegeben. 

Abbaugebiete Abbaugebiete freihalten  Im Stadtgebiet von Weiden gibt es zwei aktuell genutzte Abbauge-

biete. 

Deponien/Halden Fläche der ehemaligen Deponie 

freihalten 

 Im Stadtgebiet sind keine aktuell genutzten Deponien oder Halden 

vorhanden. 

Die ehemalige Deponie Weiden West ist eine stillgelegte Deponie 

der Klassen 1 und 2 (nichtgefährliche Abfälle), die sich aktuell in der 

Nachsorgephase befindet. Diese Phase wird noch einige Jahre an-

dauern (vermutlich bis min. 2040) und bis dahin definitiv nicht für 

Windkraft nutzbar sein. Ob nach dieser Phase der Bau von Wind-

energieanlagen möglich sein wird, muss zu gegebener Zeit geprüft 

werden. Anzumerken ist allerdings, dass die ehemalige Deponie 

unmittelbar an ein Wohngebiet anschließt und daher aufgrund der 

Abstandsbestimmungen ausscheiden wird. 

Hochwasserschutzge-

biete/Überschwemmungsge-

biete 

Einzelfallprüfung Art. 16 Bayerisches Wasser-

gesetz (BayWG) 

Im Stadtgebiet sind Hochwasserschutz- und Überschwemmungsge-

biete vorhanden.  

(Quelle: Ingrada; zuletzt geprüft am 22.09.2022) 

 

Die Errichtung von WEA in Hochwasserschutz- und Überschwem-

mungsgebieten ist grundsätzlich möglich, bedarf aber einer Einzel-

fallprüfung bei konkreten Bauvorhaben. 

Bau- und Bodendenkmäler nach 

Art. 1 BayDSchG 

Einzelfallprüfung Art. 3, 6, 7 Bayerisches 

Denkmalschutzgesetz 

(BayDSchG) 

Im Stadtgebiet gibt es landschaftsprägende Denkmäler/Ensemble 

und Bodendenkmäler. 

(Quelle: Energie-Atlas Bayern; zuletzt geprüft am 22.09.2022) 
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Es ist angemessene Rücksicht auf den Erhalt bzw. das Erschei-

nungsbild des Denkmals zu nehmen, daher bedarf der Bau einer 

WEA auf dem Grundstück oder im Nahbereich des Denkmals einer 

Erlaubnis. 

Trinkwasserschutzgebiete Einzelfallprüfung § 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Ver-

waltungsvorschrift zum Voll-

zug des Wasserrechts 

(VVWas) 

 

Ein Trinkwasserschutzgebiet ist großflächig in Weiden-Nord vor-

handen. 

(Quelle: Energie-Atlas Bayern; zuletzt geprüft am 22.09.2022) 

 

Eine Befreiung für Einzelprojekte ist in Randzonen je nach Einzelfall 

möglich. 
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Informationsvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 2 - Finanzen und Wirtschaft

Amt: Zentrales Finanz- und Beteiligungsmanagement

Erstelldatum: 04.08.2023

Vorlagen-Nr.: IV/139/2023

Budgetbericht für das 2. Quartal 2023

Beratungsfolge:

Stadtrat 25.09.2023

Sachstandsbericht:
Der Budgetbericht für das 2. Quartal 2023 wurde erstellt und ist in der Anlage beigefügt.

Anlagen:
Budgetbericht Q2 2023
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Beschlussvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 3 - Recht, Sicherheit und Ordnung

Amt: Umweltamt

Erstelldatum: 07.09.2023

Vorlagen-Nr.: BV/281/2023

Erstmalige Durchführung einer aufsuchenden Energieberatungskampagne

Beratungsfolge:

Stadtrat 25.09.2023

Sachstandsbericht:
In der Stadt Weiden entfallen rund 30 % des Endenergiebedarfs (2021) und damit verbundene
Treibhausgasemissionen (THG) auf den Sektor der privaten Haushalte. Gerade im Bereich privater
Bestandsgebäude bestehen für die Kommune begrenzte Handlungsspielräume. Die Kommune kann
hier vor allem durch Information, Motivation und Beratung Maßnahmen eingreifen, um die für die
Erreichung der städtischen Klimaschutzziele notwendigen THG-Ausstöße systematisch zu senken. Ein
erfolgsversprechendes Instrument ist die Durchführung einer aufsuchenden
Energieberatungskampagne, z.B. nach dem Vorbild der Energiekarawane. Übergeordnetes Ziel der
Maßnahme ist es, den Energiebedarf des privaten Wohnungssektors und damit verbundene THG-
Emissionen durch eine Steigerung der Sanierungsquote systematisch zu senken.

Die Durchführung einer solchen Kampagne ist als Maßnahme „VE6: Quartierprojekte Sanierung und
Erneuerbare Energien (Energiekarawane)“ Teil des im Juli durch den Stadtrat beschlossenen
integrierten Klimaschutzkonzepts und wird für das Jahr 2024 zur erstmaligen Umsetzung (Pilotphase)
vorgeschlagen und soll im beantragten Anschlussvorhaben federführend durch das
Klimaschutzmanagement in 2024 organisiert und mit Energieberatern aus der Region (z.B. dem etz)
und in enger Zusammenarbeit und Förderung durch die Verbraucherzentrale umgesetzt werden.

Im Rahmen einer aufsuchenden Energieberatungskampagne wird das Prinzip herkömmlicher
Energieberatungen umgekehrt, indem Gebäudeeigentümer/-innen und Immobilienbesitzer/-innen eines
vorab definierten Quartiers per Anschreiben direkt angesprochen und dabei auf die Möglichkeit einer
kostenfreien Initialberatung vor Ort hingewiesen werden. Im Rahmen des angekündigten
Beratungstermins werden Eigentümer/-innen über Einsparpotentiale durch energetische
Sanierungsmaßnahmen und Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien informiert und zur
Umsetzung motiviert. Durch den Quartiersansatz werden Themen wie Energieeffizienz und
Klimaschutz im Rahmen der Kampagne zum Stadtteilgespräch. Die Kampagne lässt sich auch mit
weiteren umsetzungsorientierten, stadt- bzw. stadtteilbezogenen Maßnahmen verknüpfen (wie z.B.
Anschluss an Wärmenetze, Öffentlichkeitsarbeit, kommunale Förderprogramme, o.ä.).

Nach Abschluss der Kampagne werden die Ergebnisse (Beratungs- und Sanierungsquoten in Folge
der Beratung, erreichte Energie- und THG-Minderungen je Kampagne/Quartier) evaluiert.
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Ein zentrales Vorbild für eine solche aufsuchende Energieberatungskampagne ist beispielsweise die
Energiekarawane. Die Energiekarawane ist eine gemeinsam durch fesa e.V. sowie das Klima-Bündnis
(Weiden ist seit 2022 eine Mitgliedskommune) entwickelte Kampagne auf Quartiersebene, die
bundesweit von bisher mehr als 100 Kommunen erfolgreich durchgeführt wurde.

Aufsuchende Energieberatungen wie die Energiekarawane haben sich dabei in Kommunen
unterschiedlicher Größenordnung durch den vorgefertigten Ablauf und standardisierten Quartiersansatz
(ca. 400 Immobilien) als erprobtes und erfolgsversprechendes Instrument bewährt. Auf Grundlage der
Evaluierung von Kampagnen in anderen Städten wurde eine durchschnittliche Beratungsquote von 25
% (bezogen auf die angeschriebenen Eigentümer/-innen) erzielt, wobei sich rund 15 % für eine
Maßnahmenumsetzung entschieden haben
(https://www.klimabuendnis.org/de/aktivitaeten/kampagnen-und-mehr/energiekarawane.html). Im
Rahmen der Maßnahmenumsetzung werden somit im Quartier Sanierungsraten von bis zu 15 %
erzielt, die erreichten THG-Einsparungen je Kampagne/Quartier auf 250 t/a geschätzt. Entsprechend
wird die Energiekarawane im Praxisleitfaden Kommunaler Klimaschutz des DIfU (siehe S. 245,
https://leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de/wp-
content/uploads/2022/12/Praxisleitfaden_2023_Kapitel_C3_Energie_Gebaeude-1.pdf)
Energiekarawane als geeignetes Klimaschutz-Instrument im Handlungsbereich Gebäude und Energie
empfohlen.

Nach fachlichen Gesichtspunkten – insbesondere mit Blick auf Struktur und Alter des
Gebäudebestands – wurde für die erstmalige Durchführung der Maßnahme der Stadtteil Rehbühl
ausgewählt. Weitergehende Festlegungen bedürfen der näheren Abstimmung zwischen
Klimaschutzmanagement, des etz sowie weiteren, möglichen externen Dienstleistern im Rahmen der
Vorbereitung.

Die erstmalige Durchführung der Kampagne gilt es seitens der Verwaltung entsprechend frühzeitig
vorzubereiten. Für die Durchführung ist seitens des etz als lokaler Energieagentur und möglichem
Kooperationspartner eine Vorlaufzeit von mehreren Monaten zu berücksichtigen.

Nach Durchführung und Evaluierung berichtet die Verwaltung den politischen Gremien über die im
Rahmen der Kampagne erzielten Ergebnisse und Wirkungen. Auf dieser Grundlage soll über die
mögliche, erneute Durchführung in weiteren, geeigneten Quartieren entschieden werden.

Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):
Keine weiteren personellen Auswirkungen. Die Vorbereitung und Begleitung der Maßnahme ist anteilig
im beantragten Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement berücksichtigt. Bei Durchführung ohne
externe Unterstützungsleistungen (z.B. Energiekarawane) ist von einem erheblichen personellen Mehr-
und Zeitaufwand auf Seiten der Stadtverwaltung auszugehen.

Finanzielle Auswirkungen:
Für den Projektstart entstehen einmalige Kosten von ca. 11.000 EUR für externe
Unterstützungsleistungen (Öffentlichkeitsarbeit, Vorlagen und externe Prozessbegleitung, z.B. durch
die Energiekarawane), welche durch Haushaltsmittel (Klimaschutz-Modellvorhaben) in 2023 gedeckt
werden können. Für die einmalige Durchführung in einem geeigneten Quartier (ca. 400 Haushalte) ist
von Kosten in Höhe von 15.000 EUR auszugehen. Diese wurden in den Mittelplanungen für 2024
bereits im Haushalt hinterlegt. Durch die angestrebte Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale
können diese Kosten voraussichtlich gesenkt werden (Förderung).

https://www.klimabuendnis.org/de/aktivitaeten/kampagnen-und-mehr/energiekarawane.html
https://www.klimabuendnis.org/de/aktivitaeten/kampagnen-und-mehr/energiekarawane.html
https://www.klimabuendnis.org/de/aktivitaeten/kampagnen-und-mehr/energiekarawane.html
https://www.klimabuendnis.org/de/aktivitaeten/kampagnen-und-mehr/energiekarawane.html
https://www.klimabuendnis.org/de/aktivitaeten/kampagnen-und-mehr/energiekarawane.html
https://leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de/wp-content/uploads/2022/12/Praxisleitfaden_2023_Kapitel_C3_Energie_Gebaeude-1.pdf
https://leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de/wp-content/uploads/2022/12/Praxisleitfaden_2023_Kapitel_C3_Energie_Gebaeude-1.pdf
https://leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de/wp-content/uploads/2022/12/Praxisleitfaden_2023_Kapitel_C3_Energie_Gebaeude-1.pdf
https://leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de/wp-content/uploads/2022/12/Praxisleitfaden_2023_Kapitel_C3_Energie_Gebaeude-1.pdf
https://leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de/wp-content/uploads/2022/12/Praxisleitfaden_2023_Kapitel_C3_Energie_Gebaeude-1.pdf
https://leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de/wp-content/uploads/2022/12/Praxisleitfaden_2023_Kapitel_C3_Energie_Gebaeude-1.pdf
https://leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de/wp-content/uploads/2022/12/Praxisleitfaden_2023_Kapitel_C3_Energie_Gebaeude-1.pdf
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Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt, eine aufsuchende Energieberatungskampagne nach dem Vorbild der
Energiekarawane durchzuführen. Die Durchführung ist zunächst einmalig geplant und für 2024
vorgesehen. Die Verwaltung wird beauftragt, die für die erstmalige Durchführung der Kampagne
notwendigen Vorbereitungen zu beginnen und die weitere Abstimmung mit geeigneten
Kooperationspartnern – insbesondere dem etz GmbH und ggf. weiteren Energieberatern/-innen, der
Verbraucherzentrale sowie möglichen externen Dienstleistern zur Durchführung vorzunehmen.

Anlagen:
Keine Anlage vorhanden
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Beschlussvorlage
öffentlich

Dezernat: Oberbürgermeister

Amt: Stategische, gesellschaftliche Stadtentwicklung

Erstelldatum: 06.09.2023

Vorlagen-Nr.: BV/280/2023

Förderung des Hospiz- und Palliativversorgungsnetzwerks Nordoberpfalz
im Jahr 2024

Beratungsfolge:

Stadtrat 25.09.2023

Sachstandsbericht:
Das Hospiz- und Palliativversorgungsnetzwerk Nordoberpfalz (HPVN) wurde am 01.02.2022
gegründet. In diesem Netzwerk arbeiten Einzelpersonen und Organisationen zusammen, um die
Versorgung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu verbessern. Um dies zu erreichen, werden
die an der Versorgung und Begleitung wesentlich Beteiligten bestmöglich miteinander vernetzt. Das
Netzwerk liefert damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Versorgungsstruktur
für schwerstkranke und sterbende Menschen in der Region. Bereits bestehende Strukturen und
Kooperationen werden durch die verantwortliche Netzwerkkoordinatorin enger und stabiler vernetzt und
sind damit für alle Beteiligten besser verfügbar. Im Netzwerk arbeiten Ehrenamtliche und Angehörige
verschiedener Berufsgruppen in einem integrativen Ansatz zusammen. 

Folgende Einrichtungen und Institutionen sind Kooperationspartner im HPVN Nordoberpfalz: 
 Landkreis Neustadt an der Waldnaab 
 Landkreis Tirschenreuth 
 Stadt Weiden in der Oberpfalz 
 Ambulante Palliativversorgung Nordoberpfalz eG, SAPV Waldnaab 
 Caritasverband für den Landkreis Tirschenreuth e.V., Ambulanter Hospizdienst Tirschenreuth 
 Gesundheitsregionplus Nordoberpfalz  
 Kliniken Nordoberpfalz AG 
 Malteserhilfsdienst e.V., Ambulanter Hospizdienst Weiden-Neustadt/WN 
 Kinderpalliativteam Ostbayern, Klinikum St. Marien Amberg 
 Pflegeeinrichtungen der Caritas Wohnen und Pflege gGmbH 
 Malteserhilfsdienst gGmbH, Ambulanter Pflegedienst 
 Dr. med. Alaa Eddin Harba, Facharzt für Innere Medizin, Palliativmediziner 
 MVZ Nordoberpfalz GmbH, Fachabteilung Onkologie 

Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen fördern die Koordination in solchen
regionalen Hospiz- und Palliativnetzwerken zu 50 % nach § 39d Absatz 3 SGB V. Die Landkreise
Neustadt und Tirschenreuth sowie die Stadt Weiden haben die verbleibenden 50 % im letzten Jahr zu
gleichen Teilen übernommen, dies soll auch 2024 fortgesetzt werden.
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Die Kosten für die Umsetzung von Maßnahmen und Projekten im Rahmen des Netzwerks sind nicht
von der Förderung durch § 39 d Absatz 3 SGB V gedeckt. Als Gesamtsumme für die Initiierung bzw.
Fortführung von Projekten sind für das Jahr 2024 2.200,00 € veranschlagt. Die Stadt Weiden
übernimmt hier 1/3 des Gesamtbetrags (733,33 €), die verbleibenden Anteile übernehmen zu je 1/3 die
Landkreise Neustadt und Tirschenreuth.

Kostenaufstellung für das Jahr 2024:

Personalkosten 16.500,00 €

Sachkosten 1.200,00 €

Gesamtausgaben 17.700,00 €

Förderung durch Kranken- und Erzsatzkassen (50 %) 8.850,00 €

Eigenanteil Gebietskörperschaften (50 %) 8.850,00 €

Anteil Stadt Weiden (1/3) 2.950,00 €

+ Projektkosten 2.200,00 €

Anteil Stadt Weiden (1/3) 733,33 €

Gesamtkosten Stadt Weiden 3.683,33 €

Die Fortsetzung der Förderung wird die weitere Verankerung des Netzwerkgefüges in der
Gesundheitslandschaft der Nordoberpfalz ermöglichen. Leistungen für Sterbende und deren
Angehörige bedürfnisgerecht und kurzfristig bereitzustellen, ist eine der wichtigsten gesellschaftlichen
Herausforderungen der heutigen Zeit. Eine Fortsetzung der Förderung wird daher aufseiten der
Verwaltung befürwortet.

Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):
Keine personellen Auswirkungen.

Finanzielle Auswirkungen:
Ausgaben in Höhe von 3.683,33 €

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat begrüßt die weitere Verfestigung der bestehenden Netzwerkstrukturen im Bereich der
Hospiz- sowie Palliativversorgung in der Nordoberpfalz und befürwortet somit die finanzielle Förderung
des Hospiz- und Palliativversorgungsnetzwerks durch die Stadt Weiden im Jahr 2024
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Anlagen:
Kosten- und Finanzierungsplan HPVN Nordoberpfalz 2024
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Beschlussvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 3 - Recht, Sicherheit und Ordnung

Amt: Amt für öffentliche Ordnung

Erstelldatum: 11.09.2023

Vorlagen-Nr.: BV/287/2023

Anerkennung des Deutschlandtickets im Stadtbus Weiden bis zum
31.12.2023

Beratungsfolge:

Stadtrat 25.09.2023

Sachstandsbericht:
Nach § 9 des Gesetzes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs
(Regionalisierungsgesetz - RegG) war ab dem 1. Mai 2023 das sogenannte Deutschlandticket für die
bundesweite Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs einzuführen.

Nach 9 Abs. 1 Satz 3 RegG ist der Tarif dabei bis zum Erlass entsprechender Regelungen durch die
Aufgabenträger, längstens jedoch bis zum 30. September 2023 vorläufig durch die
Verkehrsunternehmen anzuwenden und anzuerkennen. Bis dahin sind mit den Verkehrsunternehmen
(in unserem Fall mit unserem Stadtbus-Verkehrsunternehmen) entsprechende Vorgaben zur
Umsetzung zu regeln.

Die Stadt Weiden erhält für das Deutschlandticket Ausgleichsleistungen vom Freistaat Bayern, deren
Berechnung an den Fahrgeldeinnahmen des Basisjahrs 2019 anknüpft und heuer für die Geltungszeit
bis zum 31.12.2023 ausbezahlt werden.
Aus diesem Grund, aber insbesondere auch um für die Weidener Fahrgäste die Attraktivität des ÖPNV
insbesondere in der Stadt Weiden weiter zu fördern, soll im Stadtbus über den 30.09.2023 hinaus das
Deutschlandticket, dass ab 01.09.2023 auch das vom Freistaat Bayern eingeführte und finanzierte
Ermäßigungsticket für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende beinhaltet, zunächst
weiter bis zum 31.12.2023 anerkannt werden. Die Ausgleichregelung mit unserem Stadtbus-
Verkehrsunternehmen erfolgt dabei weiterhin auf Grundlage unseres bisherigen Verkehrsvertrags
(Defizitvereinbarung).

Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):
Keine personellen Auswirkungen.

Finanzielle Auswirkungen:
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Einhergehende Defiziterhöhungen werden im Grundsatz durch staatl. Ausgleichsleistungen erstattet,
diese folgen jedoch einem pauschalem Berechnungs-System. Demzufolge ist keine vollständig
deckungsgleiche, sondern eher eine näherungsweise finanzielle Aufwandsneutralität zu erwarten (unter
Berücksichtigung des Vergleichsjahres 2019).

Beschlussvorschlag:
Im Stadtbus Weiden wird das Deutschlandticket, einschließlich dem Ermäßigungsticket für
Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern, zunächst bis zum
31.12.2023 weiter anerkannt.

Anlagen:
Keine Anlage vorhanden
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Informationsvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 3 - Recht, Sicherheit und Ordnung

Amt: Umweltamt

Erstelldatum: 10.07.2023

Vorlagen-Nr.: IV/131/2023

Antrag Bündnis 90/Die Grünen vom 21.06.2023 - Prüfung einer möglichen
Nutzung des Bundes-Förderprogramms "Anpassung urbaner Räume an
den Klimawandel"

Beratungsfolge:

Stadtrat 25.09.2023

Sachstandsbericht:
Mit Antrag vom 21. Juni 2023 hat die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragt, die
Verwaltung möge prüfen, inwieweit das Programm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“
für Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes oder „sowieso notwendige“ Maßnahmen genutzt werden
kann.

Der Projektaufruf 2023 im Rahmen des Klima- und Transformationsfonds beinhaltet ein zweistufiges
Antragsverfahren. In Phase 1 muss eine Projektskizze erarbeitet und bis zum 15. September
eingereicht werden. Basierend auf den eingereichten Skizzen findet eine Vorauswahl statt, welche im
Dezember im Haushaltsschuss des Deutschen Bundestages beschlossen werden. Anschließend
werden die ausgewählten Kommunen eingeladen, in einer Phase 2 Förderanträge zu entwickeln und
zu stellen.

Die Stadtverwaltung begrüßt den Förderaufruf und die inhaltliche Ausrichtung hinsichtlich einer Grün-
und Freiraumentwicklung mit Wirksamkeiten für Klimaschutz und –anpassung. Seitens des
Stadtplanungs- und des Tiefbauamts wurde geprüft, inwiefern bestehende Projekte in Weiden zur
Entwicklung und Einreichung genutzt werden können. Dies ist nach Auskunft der beiden Fachämter
nicht der Fall. Zum einen sind die bereits geplanten Projekte schon durch andere Fördermittel finanziert
und eine weitere Förderung ist ausgeschlossen. Zum anderen sind weitere Projekte oder weitere
Planungen noch nicht soweit fortgeschritten, als dass eine Projektskizze innerhalb der gebotenen Zeit
eingereicht und im vorgebebenen Umsetzungszeitraum realisiert werden könnte.

Die Stadtverwaltung wird das Programm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ des Klima-
und Transformationsfonds in den kommenden Monaten im Blick behalten, und, sollte ein weiterer
Projektaufruf in 2024 erfolgen, dies frühzeitiger mit eigenen Planungen abstimmen.
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Anlagen:
Antrag Grüne Klimaräume
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Informationsvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 3 - Recht, Sicherheit und Ordnung

Amt: Hauptamt

Erstelldatum: 12.07.2023

Vorlagen-Nr.: IV/132/2023

Antrag Bündnis 90/Die Grünen vom 26.06.2023.
Welche Möglichkeiten eröffnet die Reform des Straßenverkehrsgesetzes
für Weiden?

Beratungsfolge:

Ferienausschuss 23.08.2023

Sachstandsbericht:

Zum Antrag kann mitgeteilt werden, dass die städtische Verkehrsbehörde über die Medien erfahren
hat, dass eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes angestrebt wird.

Hierzu hat die Bundesregierung einen Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des
Straßenverkehrsgesetzes (StVG) beschlossen und zugleich den Entwurf einer Verordnung zur
Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) zur Kenntnis genommen.

Die Änderungen sind jedoch noch nicht in Kraft, geschweige denn im Bundestag bereits verabschiedet.
Da der künftige Regelungstext der Stadtverwaltung noch unbekannt ist (auch die zugehörigen Entwürfe
liegen der Stadtverwaltung nicht vor), sind noch keine Aussagen möglich, inwieweit etwaige neue
Regelungsspielräume für die Stadt genutzt werden können.

Anlagen:
Grüne Straßenverkehrsgesetz
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Stadtratsfraktion  
Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 

 
Stadtratsfraktion B´90/Die Grünen  Herrmannstr. 1  92637 Weiden/OPf. 

                           
Herrn  
Oberbürgermeister Jens Meyer 
Neues Rathaus 
92637 Weiden 

Weiden, 26. Juni 2023  
 
 

- Antrag zur Sitzung des Stadtrates am 24.07.2023: Welche Möglichkeiten eröffnet die 
Reform des Straßenverkehrsgesetzes für Weiden? 

 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragt, die Verwaltung möge prüfen, 
welche Möglichkeiten die Reform des Straßenverkehrsgesetzes für die künftige 
Verkehrsplanung der Stadt eröffnet. Unbedingt zu berücksichtigen sind die neuen 
Regelungen im Mobilitätskonzept der Stadt. Es wäre aber auch zu eruieren, wo und wie 
Geschwindigkeitsbegrenzungen sinnvoll sind, die das reformierte Gesetz ermöglicht; wo 
und wie das reformierte Gesetz Maßnahmen aus Gründen des Klimaschutzes, des 
Gesundheitsschutzes oder der städtebaulichen Entwicklung möglich macht. 
 
 
Begründung: 
 
Die Reform des Straßenverkehrsgesetzes gibt den Kommunen mehr Handlungsfreiheit, 
wie sie von Verkehrs- und Umweltverbänden seit langem gefordert wird. Länder und 
Kommunen sollen in Zukunft deutlich schneller und flexibler auf spezifische Bedürfnisse 
vor Ort reagieren können.  
 
Ermöglicht werden soll z. B. das Erproben von Sonderfahrspuren für bestimmte 
klimafreundliche Mobilitätsformen wie E-Fahrzeuge oder mit mehreren Personen besetzte 
Fahrzeuge. Busspuren, Radwege und Tempo-30-Zonen sollen leichter eingerichtet 
werden können. Verkehrsregelnde Maßnahmen sollen sogar ausschließlich aus Gründen 

Fraktionsbüro 
Herrmannstr. 1 
92637 Weiden i.d.OPf. 
T:  0151 70665869 
F:  0961 4726762 
M: fraktion-gruene-wen@online.de 
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des Klimaschutzes, des Gesundheitsschutzes und der städtebaulichen Entwicklung 
erlassen werden können.  
 
Wir gehen davon aus, dass die Reform weitgehend so verabschiedet wird, wie dies der 
Entwurf des Verkehrsministers vorsieht und bitten daher, die Möglichkeiten für die Stadt 
schon im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen.  
 
 
Zur näheren Erläuterung bitten wir Stadträtin Laura Weber das Wort zu erteilen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Karl Bärnklau, Fraktionsvorsitzender 
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Informationsvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 6 - Bau- und Planungsdezernat

Amt: Bauverwaltungsamt

Erstelldatum: 05.07.2023

Vorlagen-Nr.: IV/126/2023

Anfrage des Herrn Stadtrat Schöner: "Gibt es in Weiden schon 5G-
Sendemasten, wenn ja: wo? Und wie ist der weitere Ausbau örtlich und
zeitlich geplant? Wer entscheidet über die Aufstellung?"

Beratungsfolge:

Ferienausschuss 23.08.2023

Sachstandsbericht:
Folgende 5G-Standorte sind in Weiden bekannt (EMF Karte, EMF Datenbank), siehe:

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/Funktechnik/EMF/start.html#doc991938bodyText5

1. Bahnhofstraße (ehemalige Telefonzelle) Höhe Bahnhofsvorplatz
2. Josef-Witt-Platz (ehemalige Telefonzelle)
3. Ringstraße - Ecke Max-Reger-Straße (ehemalige Telefonzelle)
4. Stadtmühlweg (ehemalige Telefonzelle)
5. Weißenburgstraße NOC
6. Kurt-Schumacher-Allee (ehemalige Telefonzelle)
7. Unterer Markt (ehemalige Telefonzelle)
8. Postgasse (ehemalige Telefonzelle)

Das heutige Mobilfunknetz besteht aus klassischen Dach- und Maststandorten. Diese gewährleisten
die Flächenabdeckung und die Netzqualität für ein bestimmtes Gebiet. Mit der stark zunehmenden
Nutzung mobiler Datenanwendungen kommt es jedoch vereinzelt zu Engpässen im bestehenden Netz.
Insbesondere an Orten mit hohem Publikumsverkehr, wie zum Beispiel in Fußgängerzonen oder auf
Plätzen mit Cafés und ÖPNV-Haltestellen ist dies der Fall.

Der weitere Ausbau und die Standortplanung werden von der Telekom geplant und entschieden, siehe
Zitat Telekom:

Die Telekom plant, kleine und leistungsfähige Mobilfunksender namens Small Cells zu errichten, um so
die Versorgung mit schnellem, mobilem Internet zu sichern. Bei der innovativen Technik wird die
bestehende Festnetz-Infrastruktur, zum Beispiel von Telestationen, ugs. Telefonhäuschen, für die
Mobilfunktechnik mitgenutzt. Small Cells ergänzen die vorhandene Mobilfunkinfrastruktur und versorgen
kleinere Areale – Radius von 150 Metern – mit bedarfsgerechter Netzqualität.
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Da Small Cells mit einer niedrigen Sendeleistung von kleiner 10 Watt EIRP arbeiten, bedürfen sie keiner
Genehmigung durch die Bundesnetzagentur (BNetzA). Die Inbetriebnahme dieser Standorte wird jedoch
der Bundesnetzagentur (BNetzA) angezeigt. Bereits im Jahr 2001 haben die deutschen
Mobilfunknetzbetreiber und die Kommunalen Spitzenverbände eine Vereinbarung über den
Informationsaustausch und die Beteiligung der Kommunen beim Ausbau der Mobilfunknetze
geschlossen. Diese Vorgehensweise hat sich in der Praxis bewährt und wurde im Sommer 2013 in der
26. Bundesimmissionsschutzverordnung (26. BImSchV) festgeschrieben. Die Stadt Weiden i.d.OPf. wird
lediglich von der BNetzA informiert, welche neuen Standorte installiert werden.

Baurechtlich genehmigungspflichtig sind Antennen tragende Masten mit einer freien Höhe über 15 m
bzw. über 20 m (im Außenbereich). Erfahrungsgemäß wurden für den 5G-Ausbau jedoch in der
Vergangenheit bestehende Sendeanlagen um die 5G-Technik erweitert und keine neuen Träger-Masten
speziell für 5G-Technik gebaut. In diesen Fällen ist lediglich eine sog. Standortbescheinigung durch
die Bundesnetzagentur als Genehmigung notwendig.

Anlagen:
Keine Anlage vorhanden
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Beschlussvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 6 - Bau- und Planungsdezernat

Amt: Tiefbauamt

Erstelldatum: 07.09.2023

Vorlagen-Nr.: BV/283/2023

Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 28.07.2023;
Errichtung einer Bioabfall- und Reststoff-Vergärungsanlage - Beteiligung
Stadt Weiden

Beratungsfolge:

Stadtrat 25.09.2023

Sachstandsbericht:
Die SPD Stadtratsfraktion beantragt im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung der oben
genannten Anlage der BAVA-NOPF Folgendes:
a) Die Verwaltung berichtet über den aktuellen Stand des Projekts und die geplante Beteiligung der
Stadt Weiden.
b) Die Verwaltung informiert außerdem darüber, welche Mengen an Bioabfällen und Grüngut aus der
Stadt Weiden in die oben genannte Vergärungsanlage eingebracht werden können und inwieweit die
bestehenden Entsorgungsverträge im Hinblick auf das Projekt angepasst werden müssen.
Zu a)
Im Genehmigungsverfahren der Bioabfall-Vergärungsanlage nach dem BImSchG und des UVPG ist
am 21.07.2023 die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Neustadt erfolgt. Die
Erörterung der etwaigen Einwendungen findet am 18.10.2023 statt. Die Gesellschaft Bioabfall-
Vergärungsanlage Nordoberpfalz GmbH & Co. KG (BAVA-NOPF) geht derzeit davon aus, dass die
Anlage den Regelbetrieb im 2. oder 3. Quartal 2025 aufnehmen soll. Im November 2019 wurde bei
einer Projektinformation noch eine Inbetriebnahme für das Frühjahr 2022 anvisiert.
Im bisherigen Verlauf der Planungen wurde wiederholt die Frage aufgeworfen, wie die Ausschreibung
der Verträge zur Bioabfall- und Grüngutverwertung steuernd auf eine möglichst regionale Verwertung
ausgerichtet werden kann:
Im April 2021 wurde bei einer Präsentation der Anlagenplaner in Weiden die Problematik der
ausschreibungsrechtlichen Fragen angesprochen. Die Vertreter von BAVA-NOPF erklärten, dass die
Problematik bekannt sei und deswegen auch mit den regionalen Entsorgern Kontakt aufgenommen
werde. Im Juni 2021 wurde von Herrn Sporrer, SM Energy, von einem Probebetrieb im ersten Quartal
2023 ausgegangen.
Ebenfalls im Juni 2021 hat das Landratsamt Neustadt mitgeteilt, dass als gegeben vorausgesetzt wird,
die Materialverwertung ausschreiben zu müssen. Um die Möglichkeit einer regionalen Verwertung
auszuloten solle hierfür aber die Unterstützung eines „fachlich und vor allem rechtlich versierten
Beraterbüros bzw. Anwaltskanzlei geholt werden“. Unsere Vergabestelle teilte dazu mit, dass bei einem
Betrieb durch einen privaten Investor aus deren Sicht eine interkommunale Zusammenarbeit ohne
Durchführung eines Vergabeverfahrens aus vergaberechtlichen Gründen ausscheidet. Bezüglich der
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EU-weiten Ausschreibung der Bioabfall- bzw. Grüngutverwertung bestünde aber für den Betreiber der
geplanten Bioabfallvergärungsanlage die Möglichkeit, sich an einem Vergabeverfahren zu beteiligen.
Die unterschiedlich langen Anlieferungswege könnten in der Ausschreibung entsprechend bewertet
werden. Die Stadt Weiden beteiligte sich aufgrund der vorbezeichneten zweifelhaften rechtlichen
Umsetzbarkeit und den damit verbundenen mangelnden Erfolgsaussichten nicht an dem vom
Landkreis vorgeschlagenen Gutachten.

Die Verwertung von Bioabfall und die Sammlung und Verwertung von Gartenabfall wurde in der Stadt
Weiden 2022 ausgeschrieben. Die Verträge laufen von 01.02.2023 bis 31.12.2026. Zuschlag hat für
beide Aufträge die Fa. Bergler aus Weiherhammer bekommen. Fa. Bergler ist es freigestellt, die Abfälle
aus Weiden zu kompostieren oder zu vergären. Derzeit arbeitet Fa. Bergler bei der Bioabfallentsorgung
mit der GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH zusammen. Der Bioabfall wird je nach
Verfügbarkeit entweder in den Thüringer Standort Schöngleina kompostiert oder in dem ebenfalls in
Thüringen liegenden Saalfeld kompostiert/vergoren. Die Grünabfälle werden durch die Fa. Bergler am
Standort Steinfels im Landkreis Neustadt kompostiert.

Der Landkreis Neustadt hat 2022 die Verträge für den Zeitraum 2023 bis Ende 2025 neu vergeben mit
Verlängerungsoption von einem Jahr. Tirschenreuth hat die Bioabfallverwertung ebenfalls von 2023 bis
Ende 2025 neu vergeben (auch Verlängerungsoptionen von einem Jahr). Das Material aus der
Bioabfallsammlung in Tirschenreuth (derzeit ca. 2.000 t jährlich) wird in der Vergärungsanlage Rehau
verarbeitet. Die Grüngutentsorgung ist im Landkreis TIR auf die Gemeinden übertragen. Sollte dieses
Material auch in die Vergärung gelangen, müsste der Landkreis Tirschenreuth die Satzung ändern und
dann neu ausschreiben.
Am 06.09.2023 wurde den Sachgebietsleitungen der Abfallreferate in Tirschenreuth, Neustadt WN und
Weiden i.d. OPF. in einem gemeinsamen Gespräch der Sach- und Projektstand der Planungen
vorgestellt. Dabei bestätigte die BAVA-NOPF, dass an einer Ausschreibung kein Weg vorbei führt und
man sich an den Vergabeverfahren zu beteiligen habe. Man spreche mit den lokalen
Abfuhrunternehmen über eine gemeinsame Beteiligung. Zum jetzigen Zeitpunkt konnte die BAVA-
NOPF keine Größenordnung der Kosten nennen, die für die Verwertung einer Tonne Bioabfall
entstehen.

Zu b)
In der Stadt Weiden sind von 2020 bis 2022 jährlich im Schnitt 1.400 t Bioabfall, 4.800 t Gartenabfall
und 1.200 t kommunales Grüngut angefallen. Davon ist aber nicht alles für eine Vergärung geeignet.
Holziges Material aus der Grüngutsammlung und dem kommunalen Grüngut kann nicht vergoren
werden. Eine Aussonderung des vorbezeichneten Materials ist bei der bestehenden dezentralen
„Containerlösung“ nicht möglich. Die Anlagenplaner haben auch am 06.09. keine konkreten Angaben
machen können, welche Anteile der Bioabfälle verwertbar sind. Über die Verwertung der nicht
vergärbaren Anteile führt die BAVA-NOPF Gespräche mit den örtlichen Unternehmen. Geplant ist für
die Anlage laut Bekanntmachung ein jährlicher Durchsatz von 24.900 t. Wie bereits erwähnt, wurden
die Verwertung von Bioabfall und die Sammlung und Verwertung von Gartenabfall in der Stadt Weiden
2022 ausgeschrieben. Die Verträge laufen vom 01.02.2023 bis 31.12.2026. Bei befristet
abgeschlossenen Dauerschuldverhältnissen -wie hier- ist eine ordentliche Kündigung nicht möglich. Ein
solcher Vertrag endet mit Zeitablauf. Somit bleibt für eine vorzeitige Beendigung nur die Möglichkeit
einer außerordentlichen Kündigung. Allerdings muss hierfür ein wichtiger Grund vorliegen, wobei dafür
-vereinfacht dargestellt- Voraussetzung ist, dass die Fortsetzung des Vertrages bis zur vereinbarten
Beendigung dem kündigenden Teil nicht zugemutet werden kann.“ (siehe Abschnitt C Ziffer 13 der
Vergabeunterlagen zum Offenen Verfahren nach § 15 VgV; 11/4-2022-Hc-02).

Letztendlich bleibt festzuhalten, dass die Stadt Weiden derzeit einen bis 2026 laufenden Vertrag hat.
Auch danach ist es aus vergaberechtlichen Gründen grundsätzlich nicht zulässig, eine Vergabe für die
Lieferung der passenden Abfälle an eine regionale Anlage vorzugeben.
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Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):
Keine personellen Auswirkungen.

Finanzielle Auswirkungen:
Keine finanziellen Auswirkungen.

Beschlussvorschlag:
Der Bericht diente der Kenntnisnahme. Der Antrag ist damit erledigt.

Anlagen:
2023-07-28 Antrag SPD
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Beschlussvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 3 - Recht, Sicherheit und Ordnung

Amt: Umweltamt

Erstelldatum: 08.08.2023

Vorlagen-Nr.: BV/262/2023

Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 07.08.2023
"Task Force Klimaschutz"

Beratungsfolge:

Stadtrat 25.09.2023

Sachstandsbericht:

Mit dem Antrag vom 7. August 2023 beantragt die SPD-Stadtratsfraktion die Einrichtung einer
regelmäßig tagenden Arbeitsgruppe, die die Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts „priorisiert, anstößt
und bei der Umsetzung begleitet.“

Die Einrichtung eines kommunalen „Steuerungskreises Klimaschutz“ ist als Teil des Maßnahmen-
Monitorings- und Controllings im Klimaschutzkonzept vorgesehen, für die Umsetzung der kommunalen
Wärmeplanung unabdingbar und wurde folglich durch das Klimaschutzmanagement bereits vor
Antragstellung angestoßen. Der Auftakt mit dem ersten Zusammentreffen dieser Steuerungsgruppe
findet im September statt. Auch andere Kommunen haben mit einem solchen Steuerungskreis gute
Erfahrungen gemacht. Insofern besteht hier von Seiten der Verwaltung Einvernehmen mit dem Antrag.

Der Steuerungskreis dient zur zentralen Koordination und ämterübergreifenden Absprache städtischer
Klimaschutz-Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich

 Auswahl umzusetzender Maßnahmen
 Beginn & Dauer der Maßnahmenumsetzung
 Zuordnung zu Dienststellen (zur jeweiligen Vorbereitung der Beschlussvorlage und späteren

Maßnahmenumsetzung)
 mögliche Finanzierungsansätze und Mittelbeantragung zur Vorlage in Ausschüssen /im Stadtrat
 Zwischen- und Erfolgskontrolle laufender bzw. umgesetzter Maßnahmen

Für die Auftaktveranstaltung sind neben dem Oberbürgermeister Vertreterinnen und Vertreter der
Stadtwerke, des Dezernat 2/Kämmerei, Amt für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Forst,
Dezernat 3, Umweltamt/KSM, Dezernat 6, Stadtplanungsamt und das Amt für Hochbau und
Gebäudemanagement eingeladen. Weitere Dienststellen und externe Kooperationspartner werden bei
zukünftigen Terminen je nach Bedarf (Presse, Tiefbau, etz usw.) dazu geholt.

Eine weitere externe Beratung (Klimaschutz-Verbände, OTH) der Stadtverwaltung findet schon im
Rahmen des Klimaschutzbeirats statt und wird zukünftig in die Arbeit des Steuerungskreises einfließen.
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Die Treffen des Steuerungskreises werden durch das Klimaschutzmanagement koordiniert.

Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):
Keine zusätzlichen personellen Auswirkungen. Die für den Steuerungskreis anfallende Arbeitszeit für
Koordination und Controlling im Klimaschutzmanagement ist schon entsprechend eingeplant.

Finanzielle Auswirkungen:
Keine finanziellen Auswirkungen.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtverwaltung richtet einen regelmäßig tagenden „Steuerungskreis Klimaschutz“ zur
Maßnahmenkoordination und –priorisierung sowie zum Controlling und ggf. zur Nachsteuerung ein.

Anlagen:
Antrag SPD - Stadtrat 25.09.2023 - Task Force Klimaschutz
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Informationsvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 2 - Finanzen und Wirtschaft

Amt: --

Erstelldatum: 14.09.2023

Vorlagen-Nr.: IV/172/2023

Antrag der Bürgerliste vom 08.08.2023
Muglhofer Gruppe

Beratungsfolge:

Stadtrat 25.09.2023

Sachstandsbericht:

Ein zusammenfassender Bericht vom 12.06.2023 (Anlage) über die Situation des Zweckverbandes
Muglhofer Gruppe wurde am 12.07.2023 anlässlich eines mehrstündigen Erörterungstermins im LRA
Neustadt a.d.Waldnaab (= zuständige Rechtsaufsichtsbehörde für den Zweckverband) übergeben und
erörtert.

Dabei sollten bis zu einem weiteren Termin am 06.09.2023 alle offenen Fragen seitens des
Zweckverbandes geklärt werden. Der Termin am 06.09.2023 wurde mangels neuer Erkenntnisse vom
Verband in Abstimmung mit dem Landratsamt abgesagt. OB Jens Meyer hat deshalb mit Schreiben
vom 07.09.2023 auf die grundsätzliche Bedeutung der Angelegenheit hingewiesen (Anlage).

Am 14.09.2023 sollen die Fragen mit Frau Dr. Thimet in der Geschäftsstelle des Bayer. Gemeindetags
erörtert werden. Dazu erfolgt mündlicher Sitzungsbericht.

Anlagen:
Antrag_BLW_Status Quo und Zukunft der Muglhofer Gruppe_26.07.2023

Anlage Bericht

Anlage Brief 2023_09_07
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Stadtratsfraktion Bürgerliste Weiden Schulgasse 21 92637 Weiden 
  

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

als Wasserzweckverband der Stadt Weiden muss die Muglhofer Gruppe die 

Gemeinden Theisseil, Irchenrieth sowie Muglhof, Mitterhöll und 

Trauschendorf mit Trinkwasser versorgen. Die interne Situation des öffentlich-

rechtlichen Zusammenschlusses ist seit mehreren Jahren von Intransparenz 

geprägt. Auch jüngste Presseberichte zeichnen eine ungewisse Zukunft ab 

und werfen Fragen auf. Daher beantragen wir, die Stadtverwaltung möge 

über die aktuelle Situation in der Muglhofer Gruppe umfassend 

berichten.  

 

Die Fraktion der Bürgerliste Weiden verfolgt die Geschehnisse im 

Zweckverband bereits seit über 5 Jahren aufmerksam. Auf Basis von 

mehreren Anträgen rückte der Zweckverband immer wieder in den Fokus der 

(öffentlichen) Debatte. Die Stadtverwaltung skizzierte in diesem Zusammen-

hang mehrfach die Arbeit der Muglhofer Gruppe und legte Missstände offen. 

Besonders dem Dezernat 2 ist es zu verdanken, dass Abrechnungsvorgänge 

akribisch beleuchtet und Nachlässigkeiten in der Rechnungslegung 

aufgedeckt wurden. Dennoch kann aufgrund der jüngsten Berichte (sowohl in 

der Presse als auch in den Sitzungen) scheinbar nicht von umfassender 

Transparenz gesprochen werden. 

 

Daher bittet die Fraktion der Bürgerliste Weiden die Stadtverwaltung 

möge über nachstehende Fragestellungen umfänglich zu informieren.  

 

  

 
Stadtverwaltung Weiden  
Herr Jens Meyer - Oberbürgermeister 
Dr. Pfleger-Straße 15 
92637 Weiden 

  

Antrag zur Sitzung des Stadtrates am 25.09.2023: 

Status Quo und Zukunft der Muglhofer Gruppe 

Stadtratsfraktion 

Bürgerliste Weiden 

Schulgasse 21 

92637 Weiden 

 

Telefon: 0961/74485074 

fraktion@buergerlisteweiden.de 

www.buergerlisteweiden.de 

 

 

Unsere Stadträte 

 

Dr. Christian Deglmann 

Fraktionsvorsitzender 

Prof. Dr. Theodor Klotz 

Stefan Rank 

Jürgen Meyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
08. August 2023 
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1. Bericht darüber, welche Aufgaben und Arbeiten / Tätigkeiten von 

wem täglich, wöchentlich oder monatlich zu leisten sind.  

2. Wie gestaltet sich die aktuelle Arbeit im Zweckverband selbst (bitte 

um Skizzierung Tagesgeschäft, Herausforderungen, Hindernisse, 

Planungen)?  

3. Wer kümmert sich aktuell und in welchem Umfang um den laufenden 

Betrieb des Zweckverbandes?  

4. Von wann datieren die letzten geprüften Jahresabschlüsse? Wann 

wurden oder werden diese den Verbandsmitgliedern zur Einsicht / 

Kenntnisnahme bzw. Genehmigung vorgelegt?  

5. Können wir als Stadträte Einsicht in diese Jahresabschlüsse haben? 

6. Gibt es Zukunftsüberlegungen für die Muglhofer Gruppe?  

 

 

Wir bitten, Herrn Christian Deglmann in der Sitzung das Wort zu erteilen. 

 

Vielen Dank und beste Grüße, 

 

 

Dr. Christian Deglmann      

Fraktionssprecher   
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Informationsvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 3 - Recht, Sicherheit und Ordnung

Amt: Amt für öffentliche Ordnung

Erstelldatum: 01.09.2023

Vorlagen-Nr.: IV/152/2023

Anfragen von StR Rank zum Hitzeschutzkonzept und zur
Stromausfallplanung

Beratungsfolge:

Stadtrat 25.09.2023

Sachstandsbericht:
Zur Standratssitzung am 25.09.2023 richtete Herr Stadtrat Rank Anfragen zum Thema
Hitzeschutzkonzept und Stromausfallplanung an Dezernat 3. Das Umweltamt und das Amt für öffentliche
Ordnung nehmen hierzu nachfolgend Stellung.

Zu Frage 1)
Beabsichtigt die Stadt Weiden ein Hitzeschutzkonzept oder einen Hitzeschutzplan zu installieren?
Wenn ja, wann und wie?

Die Erstellung eines Hitzeschutzkonzepts bzw. Hitzeschutzplans ist ein Maßnahmenvorschlag des vom
Stadtrat am 10.07.2023 beschlossenen Klimaschutzkonzepts. Neben weiteren hitzebezogenen
Maßnahmen wird darin die Erstellung eines sogenannten Hitzeaktionsplans (Maßnahme KA16 „Lokaler
Hitzeaktionsplan“) als eine mittelfristig umsetzbare Maßnahme vorgeschlagen (vorgesehene Umsetzung
ab 2027).
Bereits in der Stadtratssitzung vom 26.09.2022 hat der Stadtrat zum Thema Hitze bzw. Hitzeschutz einen
zweistufigen Stufenplan zur Umsetzung ausgewählter, hitzebezogener Maßnahmen beschlossen.

Nachfolgend wird daher kurz der Sachstand bezüglich der Umsetzung ausgewählter Maßnahmenpunkte
des Stufenplans dargestellt:

Zu Stufe 1: kurzfristig umsetzbare Maßnahmen
a) Informationen auf der Webseite der Stadt Weiden i.d.OPf.

Auf der Internetseite der Stadt Weiden wurden – neben den bereits bestehenden, ausführlichen
Informationen zum Thema Hitzeschutz auf den Internetseiten des für die Stadt Weiden
zuständigen Gesundheitsamts Neustadt – allgemeine Verhaltensinformationen zur Hitzevorsorge
veröffentlicht (siehe dazu https://www.weiden.de/umwelt/gesundheit/hitzevorsorge).

b) Gründachpotentialkataster
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Die Umsetzung des Gründachpotentialkatasters ist abgeschlossen. Über das Solar- und
Gründachpotentialkataster der Stadt Weiden (https://www.solare-stadt.de/weiden/index) besteht
die Möglichkeit zur Prüfung der Eignung bestehender Dächer für den Umbau als Gründach.
Gründächer können das Wohnklima und die Temperaturen von Gebäuden verbessern und für
eine geringere Abstrahlung in den Straßenbereich sorgen.

d) Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt
Für die Errichtung von öffentlichen Trinkbrunnen wurden zwei Standorte bestimmt, an denen die
Errichtung näher geprüft werden soll. Da externe Fördermöglichkeiten über das Sonderprogramm
„Kommunale Trinkbrunnen“ bereits ausgeschöpft sind, empfiehlt die Verwaltung zunächst die
Entscheidung über eine Verlängerung bzw. Neuauflage des Förderprogramms (erwartet für
Anfang 2024) abzuwarten, um dann ggf. einen Förderantrag für die Errichtung der Trinkbrunnen
zu stellen.

Weitere umsetzbare Maßnahmen aus Stufe 2) des Stufenplans – a) Bäume als Schattenspender-Tool in
der Stadtplanung, b) Kaltluftschneisen erhalten oder verbessern, c) Erhaltung, Ausbau und Neuschaffung
von grüner und blauer Infrastruktur, d) lokaler Hitzeaktionsplan – sind als Maßnahmenvorschläge in das
Klimaschutzkonzept mit eingeflossen und insbesondere im Themenbereich „Stadtentwicklung und
Klimaanpassung“ mit aufgenommen worden.

Zu Frage 2)
Gibt es Handlungskonzepte für das Verhalten bei Stromausfall? Wenn ja, wann und wie?

Die Frage einer Vorbereitung auf einen möglichen Stromausfall wurde zuletzt im Herbst / Winter 2022
verstärkt diskutiert, als die Gefahr einer Gas-/Strommangellage und eines damit verbundenen regionalen
und überregionalen Black- oder Brownouts im Raum stand. Auch der Stadtrat befasste sich zuletzt in der
Sitzung vom 21.11.2022 (nicht öffentlicher Teil) mit dem Thema.

Die Aufstellung eines Notfallplans für Stromausfälle wird vom Amt für öffentliche Ordnung dringend
empfohlen, kann jedoch aus eigenen Kapazitäten nicht dargestellt werden. Die Vorbereitungen und
Planungen sind hier so tiefgreifend, dass hierzu spezielle Planungsbüros mit entsprechendem
technischen Sachverstand beauftragt werden müssten.

Für die Erstellung der genannten Planung beantragte das Amt für öffentliche Ordnung bereits für das
Haushaltsjahr 2023 insgesamt 150.000,00 €. Dieser Betrag wurde im tatsächlichen Haushalt jedoch um
90 % auf 15.000,00 € eingekürzt, weshalb eine Vergabe schlicht unmöglich war.

Dementsprechend besteht kein umfangreiches Handlungskonzept im Falle eines Stromausfalls. Um ein
solches erstellen zu lassen, werden für das Haushaltsjahr 2024 erneut 150.000,00 € beantragt.

Die Gefahr von Stromausfällen besteht – trotz der abgewendeten Gasmangellage des letzten Winters –
dennoch fort. Zwar gehen die Berichte von Branchenverbänden derzeit von einer entspannteren
Gassituation als im letzten Jahr aus, mit der immer zunehmenden Digitalisierung und einer global
verstärkt feindlichen Situation steigt jedoch die Gefahr von Cyberangriffen auf kritische Infrastruktur. Auch
erpresserische Angriffe von Kriminellen auf das Stromnetz sind nicht auszuschließen.

Aus diesem Grund wird den Bürgern der Stadt Weiden i.d.OPf. weiterhin zu Eigenverantwortung und zur
selbstständigen Vorsorge geraten.

Jeder und jede sollte sich einen persönlichen Vorrat an Lebensmitteln, Wasser, Hygieneartikeln und
Medikamenten (etc.) anlegen. An dieser Stelle wird nochmals auf den „Ratgeber für Notfallvorsorge und
richtiges Handeln in Notsituationen“ des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
verwiesen. Der Ratgeber ist äußerst umfassend und mit insgesamt 68 Seiten bietet er ausreichend
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Hinweise und Tipps zur bestmöglichen Vorbereitung. Pro Person sollte (gem. Ratgeber) ein Notfallvorrat
für mindestens 10 Tage angelegt werden. Das BBK hat hierzu eine im Ratgeber enthaltene Checkliste mit
genauen Mengenangaben für eine erwachsene Person erstellt.

Zudem wird auf die NINA-App hingewiesen. Dies ist eine vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe zur Verfügung gestellte App für Smartphones, die dazu dient, der Bevölkerung wichtige
bzw. dringende Warnmeldungen zukommen zu lassen.

Im Falle eines längerfristigen Stromausfalls ist außerdem vorgesehen, dass die Stadt Weiden i.d.OPf.
sogenannte Leuchttürme, Anlaufstellen für Bürger im Katastrophenfall, einrichtet. Als Leuchttürme
dienen die jeweiligen Ortsteilfeuerwehren, welche dann, ähnlich wie die Hauptfeuerwache,
notstromversorgt sein werden. Die Planung und Ertüchtigung dieser Leuchttürme läuft über das
Hochbauamt und Einspeisevorrichtungen für Notstromgeneratoren sind beauftragt. Die Ertüchtigung
erfolgt voraussichtlich Ende 2023.

Neben der Hauptfeuerwache sind derzeit u.a. das neue Rathaus zur Aufrechterhaltung vitaler
Verwaltungstätigkeiten und die Kraftstoffabgabe am Bauhof zur Versorgung von Einsatz- und
Rettungsfahrzeugen notstromversorgt.

Ferner wurden bereits Ende 2022 verschiedene Stellen, darunter Alten- und Pflegeheime, aufgefordert
eigene Notstromversorgungen einzurichten.

Abschließend wurden für den Eintritt des Katastrophenfall Anlagen zur Satellitentelefonie beschafft, um
eine Kommunikation mit der Regierung und BOS-Stellen (Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben) auch bei Stromausfall zu ermöglichen.

Anlagen:
Keine Anlage vorhanden
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